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Regierungsvorlage 

. Bundesgesetz vom xxxxxxxxxxxx, mit 
dem das Schulunterrichtsgesetz geän~ert wird 

(3. Schulunterri~htsgesetz-Novelle) . 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das. Schulunterrichtsgesetz, BGBI. Nr. 139/ 
1974, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.23111977 und 143/1980 wird wie folgt ge­
ändert: 

1. § 3 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 

"In die erste Stufe einer allgemeinbildenden höhe­
ren Schule mit Mittel- und Oberstufe dürfen nur 
Bewerber aufgenommen werden, die höchstens das 
13. Lebensjahr, in die fünfte Stufe einer allgemein­
bildenden höheren Schule mit Mittel- und Ober­
stufe oder in die erste Stufe des Oberstufenreal­
gymnasiums dürfen nur Bewerber aufgenommen 
werden, die höchstens das 17. Lebensjahr im Kalen­
derjahr der Aufnahme vollenden." 

2. § 5 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Die Schulbehörde zweiter Instanz kann von einer 
Anmeldung in die erste Stufe der Mittelschule oder 
inden Polytechnischen Lehrgang durch Verord­
nung absehen, wenn gewährleistet ist, daß die 
Schüler, die gemäß den Bestimmungen des Schul­
pflichtgesetzes, BGBI. Nr. 24111962, eine öffentli­
che Mittelschule oder einen öffentlichen Polytech­
nischen Lehrgang zu besuchen haben oder zu deren 

. Besuch berechtigt sind, zu Beginn des Schuljahres 
in diese Schulen aufgenommen werden." 

3. § 5 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Für die Aufnahme in die Vorschulstufe und 
die erste Stufe der Volksschule sowie die Aufnahme 
in eine Sonderschule gelten die Bestimmungen des 
Schulpflichtgesetzes, BGBI. Nr. 24111962, und des 
Pflichtschulerhaltungsgesetzes des betreffenden 
Bundeslandes." 

4. § 11 Abs. 4 hat zu lauten: 

',,(4) Die Bestimmungen der Abs.l bis 3 gelte~1 
sinngemäß, J.enn an einer Schule im Pflichtgegen­
stand oder ih der verbindlichen übung Lebende 
Fremdsprache die Möglichkeit der. Wahl zwischen 
verschiedene~ Sprachen besteht." 

5. § 11 Ab~ 6 ,me< Satt hauu lauto.'. . 

"Auf Ansuchen des Schülers oder von Amts wegen 
hat der Sch~lleiter einen Schüler von: der Teil,· 
nahme an ei~zelnen Pflichtgegenständen und ver·· 
bindlichen Übungen zu befreien, wenn dieser aus 
gesundheitlichen Gründen daran nicht teilnehmen 
kann." 

6. § 18 Abs. 12 hat zu lauten: 
I 

,,(12) Pflichtpraktika und Praktika außerhalb des 
schulischen ilinterrichtes, verbindliche und unver·· 
bindliehe Übungen, therapeutische und funktio .. 
rtelle Übungen sowie Kurse im Zusammenhang mit 
der Feststelluhg der Sonderschulbedürftigkeitsind 
nicht zu beurteilen." 

7. § ; 9 Ab,I, hat zu lau"., 

,,(2) Am Ende des ersten Semesters ist ~ ausge­
nommen die Vorschulstufe, die lehrgangs- und sai­
sonmäßigenBerufsschulen, die Lehrgänge und 
Kurse mit eliner kürzeren Unterrichtsdauer als 

. einem Untertichtsjahr - für jeden Schüler eine 
SchulnachricHt auszustellen. Die Schulnachricht 
~at die Note9 des Schülers in den einzelnen Unter­
richtsgegenständen (§ 18) zu enthalten. Sofern der 
Unterricht irl Leistungsgruppen erfolgt, ist zur 
Note auch di~ bisher besuchte Leistungsgruppe und 
im Falle der Umstufung in eine andere Leistungs­
gruppe mit dein Ende des ersten Semest~rs auch die 
neue Leistung~gruppe anzugeben; an Berufsschulen 
entfällt die Ahgabe der Leistungsgruppe, doch ist 
im Falle des 1esuches von Pflichtgegenständen m,it 
erweitertem o~er vertieftem Bildungsangebot (§ 47 
Abs. 3 des ScfulorganisationSgesetzes) ein diesbe-
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2 1030 der Beilagen 

züglicher Vermerk aufzuriehmen; sofern dieser 
Vermerk nicht wegen der besonderen Bezeichnung 
dieser Pflichtgeg~nstände entbehrlich ist. Im Falle 
des § 31 d ist ein diesbezüglicher Vermerk aufzu­
nehmen. Ferner hat die Schulnachricht die Noten 
des Schülers für das Verhalten in der Schule und 
die äußere Form der Arbeiten (§ 21) zu enthalten; 
in welchen Schularten und Schulstufen die Noten 
für das Verhalten des Schülers in der Schule und 
der äußeren Form der Arbeiten in die Schulnach­
richt aufzunehm~n sind, hat der Bundesminister für 
Unterricht und Kunst durch Verordnung nach den 
Aufgaben der einzelnen Schularten und Altersstu­
fen der Schüler zu bestimmen. Für verbindliche und 
unverbindliche Übungen sowie für therapeutische 
und funktionelle Übungen sind nur Teilnahmever­
merke aufzunehmen. Der Bundesminister für 
Unterricht und Kunst kanri durch Verordnung für 
die erst~ oder die ersten bei den Stufen der V olks­
schule und für Sonderschulen mit Klassenlehrersy­
stem bestimmen, daß für alle oder mehrere Unter­
richtsgegenstände, ausgenommen Religion, nur 
.eine· Gesamtnote einzutragen ist. In Sonderschulen 
für schwerstbehinderte Kinder ist anstelle der 
Noten der erreichte Entwicklungsstand des Schü­
lers darzustellen; dies gilt auch in Sonderschulen 
für mehrfach behinderte Kinder, wenn Arten und 

- Ausmaß der Mehrfachbehinderung diese Form der 
Beurteilung erforderlich machen." 

8. Im § 19 ist der bisherige Abs. 5 als Abs. 6 zu 
bezeichnen und folgender neuer Abs. 5 einzufügen: 

,,(5) AnSchularten mit Leistungsgruppen ist den 
Erziehungsberechtigten die Umstufung in eine 
andere Leistungsgruppe während des Unterrichts­
jahres innerhalb von einer Woche mitzuteilen." 

9. Im § 19 ist der bisherige Abs. 6 als Abs. 7 zu 
bezeichnen und hat zu lauten: 

,,(7) Die Verständigungen gemäß den Abs. 1 bis 
6 haben ausschließlich Informationscharakter." 

1 O. Dem § 19 ist folgender Abs. 8 anzufügen : 

,,(8) IIJ. der. 4. und 8. Schulstufe sind die Erzie­
hungsberechtigten gegen Ende des ersten Semesters 
oder am Beginn des zweiten Semesters des Unter­
tichtsjahres über den nach den Interessen und Lei­
stungen empfehlenswerten weiteren Bildungsweg 
nachweislich zu informieren. Die Information hat 
an Schulen mit Klassenlehrersystem auf Grund 
einer Beratung der Schulkonferenz und an den 
übrigen Schulen auf Grund einer Beratung der 
Klassenkonferenz zu erfolgen." . 

11. § 20 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(i) Der Beurteilung der Leistungen eines Schü­
lers in einem Unterrichtsgegenstand auf einer gan­
zen Schulstufe hat der Lehrer alle in dem betreffen-

·denUnterrichtsjahr erbrachten Leistungen (§ 18) 
zugrunde zu legen, wobei dem zuletzt ·erreichten 
Leistungsstand. das größere Gewicht zuzumessen 
ist. Dabei sind die fachliche Eigenart des Unter­
richtsgegenstandes und der Aufbau des Lehrstoffes 
zu berücksichtigen." 

12. § 20 Abs. 7 hat zu· lauten: 

\,(7) Auf die Vorschulstufe sind die Abs. 1 bis 6 
und auf die erste Stufe der Volks- und Sonder­
schule sind die Abs. 2 bis 6 nicht anzuwenden." 

13. Dem § 22 Abs.2 lit. d sind folgende Halb­
sätze 'anzufügen: 

"an Berufsschulen entfällt die Angabe der Lei­
stungsgruppe, doch ist im Falle des . Besuches von 
Pflichtgegenständen mit erweitertem oder vertief­
tem Bildungsangebot (§ 47 Abs. 3 des Schulorgani­
sationsgesetzes) ein diesbezüglicher Vermerk auf­
zunehmen, sofern dieser Vermerk nicht wegen der 
besonderen Bezeichnung dieser Pflichtgegenstände 
entbehrlich ist; im Falle des § 31 d ist ein diesbezüg­
licher Vermerk aufzunehmen;". 

14. Im § 22 Abs. 2 lit. f hat sublit. ce zu entfallen, 
sind die bisherigen sublit. dd und ee als sublit. ce , 
und dd zu bezeichnen und hat sublit. bb zu lauten: 

."bb) in leistungsdifferenzierten Pflichtgegen­
ständen die Leistungsgnippe, die' der 
Schüler im folgenden Unterrichtsjahr zu 
besuchen hat (§ 20 Abs. 6, § 31 b, § 31 c); 
an den Berufsschulen h,H diese Beurkun­
dung nur im Falle einer Unistufung in die 
höhere Leistungsgruppe zu erfolgen 
(§ 31 c Abs. 7),". 

15. § 22 Abs. 2 lit. g hat zu lauten: 

"g) die Feststellung, daß der Schüler die Schul­
stufe mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlos­
sen hat, wenn er in mindestens der Hälfte der 
Pflichtgegenstände mit "Sehr' gut" und in den 
übrigen Pflichtgegenständen mit "Gut" beur­
teilt wurde (Beurteilungen mit "Befriedi­
gend" hindern diese Feststellung, nicht, wenn 
dafür gleich viele Beurteilungen mit "Sehr 
gut" über die Hälfte der Pflichtgegenstände 
hinaus vorliegen); an Schularten ·mit Lei­
stungsgruppen ist hiebei ein "Befriedigend" 
in der höchsten Leistungsgruppe als "Gut" 
bzw. ein "Gut" als "Sehr gut" zu bewerten; 
an Schularten mit drei Leistungsgruppen ist 
diese Feststellung nur dann zu treffen, wenn 
der Schüler in keinem leistungsdifferenzier­
ten Pflichtgegenstand den Unterricht in der 
niedrigsten Leistungsgruppe am Ende des 
Unterrichtsjahres besucht hat; an Berufsschu­
len ist ein "Befriedigend" in einem Pflichtge-

1030 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 36

www.parlament.gv.at



'1030 der Beilagen 3 

genstand mit erweitertem oder vertieftem Bil­
dungsangebot als "Gut" bzw. ein "Gut" als 
"Sehr gut" zu bewerten, sofern dieses Bil­
dUhgsangebot nicht in einem zusätzlichen 
Pflichtgegenstand erfolgt;". 

16. Im § 22 Abs. 2 sind die lit. hund i ~lls lit. i und 
j zu bezeichnen. Als neue lit. h ist einzufügen: 

"h) im Falle einer Verbesserung der Beurteilung 
in Pflichtgegenständen der achten Schulstufe 
(§ 31 a)'einen diesbezüglichen Vermerk;". 

17. § 22 Abs. 3 hat zu lauten: 

~,(3) Für verbindliche und unverbindliche Übun­
gen sowie für therapeutische und funktionelle 
Übungen sind anstelle der Beurteilung Teilnahme­
vermerke in das Jahreszeugnis aufzunehmen. Des­
gleichen ist im Jahreszeugnis zu vermerken, wenn 
ein Schüler von der Teilnahme an einem Pflichtge­
genstand befreit ist (§ 11 Abs. 6,7 oder 8)." 

18. Im § 22 Abs.,,8 hat der zweite Satz zu entfal­
len. 

19. Im § 23 Abs. 1 haben an die Stelle des ersten 
Satzes folgende Sätze zu treten: 

"Ein Schüler darf - ausgenommen in der Grund­
schule sowie in Sonderschulen mit Klassenlehrersy­
stem - zu Beginn des folgenden Schuljahres in 
einem oder zwei Pflichtgegenständen eine Wieder­
holungsprüfung ablegen, wenn im Jahreszeugnis 

1. der Schüler in Pflichtgegenständen ohne Lei­
stungsgruppen mit "Nicht genügend" beur­
teilt worden ist, oder 

2. der Schüler in der niedrigsten Leistungs­
gruppe eingestuft war und mit "Nicht genü­
gend" beurteilt worden ist, oder 

3. der Schüler in der letzten Stufe einer Schulart 
in einer höheren Leistungsgruppe eingestuft 
war und mit "Nicht genügend" beurteilt wor­
den ist; 

hiebei darf die Gesamtaniahl der Beurteilungen mit 
"Nicht genügend" gemäß Z 1 bis 3 zwei nicht über­
steigen. An lehrgangs- und saisonmäßigen Berufs­
schulen, über kein ganzes Unterrichtsjahr dauernde 
Berufsschulstufen sowie, an Lehrgängen und Kur­
sen, die nicht mit dem Ende des Unterrichtsjahres 
schließen, darf die Wiederholungsprüfung frühe­
stens acht Wochen nach Abschluß des Lehrganges 
(Kurses) und spätestens zu Beginn des folgenden 
für den Schüler in Betracht kommenden Lehrgan­
ges (Kurses) abgelegt werden." 

20. § i3 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Wenn die Leistungen eines Schülers im Jahres­
zeugnis in mehr als zwei Pflichtgegenständen mit 

"Nicht genügend" beurteilt worden sind, aber nur 
höchstens iwei dieser Beurteilungen einem Über­
tritt in einel andere Schulart gemäß § 29 entgeg,en­
stehen, da1f der Schüler aus den betreffenden 
Pflichtgegenständen eine Wiederhoh.mgsprüfung 
ablegen." 1 ' 

21. § 23 ! bs. 5 zweiter Satz hat zu la~ten: 

"Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat 
durch Verordnung nach der Art des Unterrichtsge­
genstandes festzusetzen, ob die Wiederholungsprü­
fung schriftlich und mündlich, nur schriftlich, nur 
mündli,h 0t' ,um p"ku"h ,b,u1'g,n i"." 

22. § 25 A!bs. 3 hat zu lauten: 
, I, ' 

,,(3) Schüler von Volksschulen und Sonderschu­
len sind oh~e Rücksicht auf die Beurteilung in den 
Pflichtgegerlständen Musikerziehung, Bildnerische 
Erziehung, IS~hreiben, Werkerziehun~, Hauswirt­
schaft und ielbesübungen zum Aufsteigen berecll­
tigt. Die Besltimmungen des Abs. 2 lit. a finden 'auch 
hinsichtlich (ler übrigen Pflichtgegenstände an den 
Volksschuleh und Sonderschulen keine Anwen­
dung." 

23. Im § J, ,ind di, Ab,. 5 bi, 7 ,~ Ab,. 6 bi, 8 
zu bezeichn1n. Als n~ue~ Abs .. 5 ist ein~ufügen.: 

,,(5) Schjiler, die m leistungsdifferenzIerten 
Pflichtgegen1ständen ein "Nicht genügend" in einer 
anderen als aer niedrigsten Leistungsgruppe erhal­
ten haben, sind berechtigt, in die nächsthöhere 
Schulstufe 4ufzusteigen, in der sie jedoch den 
betreffendenl PfIichtgegenstand in der nächstniedri­
geren Leistungsgruppe zu besuchen haben." 

24. § 26 J,. I h" zu l,u"n, . 
! 

,,(1) Ein Schüler, der auf Grund seiner außerge­
wöhnlichen ~eistungen qie geistige Reife besitzt, 
am UnterricTh.t in der übernächsten Stufe einer Mit­
telschule, eider mittleren oder einer höheren Schule 
mit Erfolg tdilzunehmen, ist auf sein' Ansuchen mit 
Bewilligung Her Schulbehörde erster Instanz in die 
übernächste Stufe aufzunehmen, wenn er hinsicht­
lich seines Alters dieser Schulstufe entspricht und 
eine Überforderung in körperlicher und geistiger 
Hinsicht nic&t zu befürchten ist. An Schularten mit 
Leistungsgru~pen muß der Schüler in allen lei­
stungsdifferenzierten Pflichtgegenständen die 
höchste Leis!tungsgruppe besuchen und muß die 
erfolgreiche 'I Teilnahme am Unterricht in' der 
jeweils höch~ten Leistungsgruppe in der übernäch­
sten Stufe zu erwarten sein. Im Zweifel hat die 
zuständige S~hulbehörde den Schüler einer Einstu­
fungsprüfung und allenfalls auch einer schulpsy­
chologischenl und (oder) schulärztlichen Untersu­
chung zu unterziehen." 

2 

1030 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 36

www.parlament.gv.at



4 1030 der Beilagen 

25~ § 28 hat zu lauten: 

"Aufnahme in die erste Stufe einer Mittelschule, 
einer mittleren oder einer höheren Schule 

§ 28. (1) Der erfolgreiche Abschluß der vierten 
Stufe der Volksschule als Voraussetzung für die 
Aufnahme in die erste Stufe einer Mittelschule oder 
einer allgemeinbildenden höheren Schule ist gege­
ben, wenn das Zeugnis über die vierte Stufe der' 
Volksschule in allen Pflichtgegenständen eine Beur­
teilung aufweist und in keinem Pflichtgegenstand 
die Note "Nicht genügend" enthält. 

(2) Der erfolgreiche Abschluß der achten Schul­
stufe bzw. die erfolgreiche Erfüllung der ersten 
acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht als Voraus­
setzung für die Aufnahme in die erste Stufe einer 
mittleren oder höheren Schule ist gegeben, wenn 
das Zeugnis über die achte Stufe der Volksschule, 
die vierte Stufe der Mittelschule oder der allge­
meinbildenden höheren Schule in allen Pflichtge­
genständen eine Beurteilung aufweist und in kei­
nem Pflichtgegenstand die Note "Nicht genügend" 
enthält; dabei haben in der Mittelschule und der 
allgemeinbildenden höheren Schule die Pflichtge­
genstände Latein, zweite lebende Fremdsprache 
und Geometrisches Zeichnen außer Betracht zu 
bleiben. Ferner ist der erfolgreiche Abschluß der 
achten Schulstufe bzw. die erfolgreiche Erfüllung 
der ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht 
im Sinne des erste Satzes gegeben, wenn der Schü­
ler nach erfolgreichem Abschluß der siebenten \ 
Schulstufe den Polytechnischen Lehrgang erfolg­
reich abgeschlossen hat. 

(3) Zeugnisse von Sonderschulen, in denen der 
Lehrplan der Volksschule, der Mittelschule oder 
des Polytechnischen Lehrganges angewendet wird, 
sind im Sinne der vorstehenden Absätze wie Zeug­
nisse' der Volks- bzw. Mittelschule bzw. des Poly­
technischen Lehrganges zu werten. 

(4) Einem Zeugnis im' Sinne der vorstehenden 
Absätze ist die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung 
über den zureichenden Erfolg der Teilnahme an 
einem gleichwertigen Unterricht im Sinne des 
Schulpflichtgesetzes gleichzuhalten. " 

26. § 29 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Für den Übertritt in eine höhere, gleiche 
oder niedrigere Schulstufe einer anderen Schulart 
oder eine andere Form oder Fachrichtung einer 
Schulart gelten, soweit es sich nicht um den Poly­
technischen Lehrgang oder um die erste Stufe einer 
Mittelschule, einer mittleren oder einer höheren 
Schule oder um den Übertritt von Mittelschülern in 

'allgemeinbildende höheren Schulen im Sinne des 
§ 30 handelt, die Bestimmungen der folgenden 
Absätze." 

27. Im § 29 Abs. 2 hat an die Stelle des Punktes 
ein Strichpunkt zu treten. Folgende Sätze sind 
anzufügen:, 

"dies gilt nicht für den Übertritt in eine Allgemeine 
Sonderschule. Ein "Nicht genügend" in einer ande­
ren als der niedrigsten Leistungsgruppe steht dem 
Übertritt nicht entgegen. Ein Schüler einer allge~ 
meinbildenden höheren Schule, der in eine Mittel­
schule übertritt, ist hinsichtlich der Einstufung in 
die Leistungsgruppe so zu behandeln, wie wenn er 
bisher in der jeweils höchsten Leistungsgruppe ein­
gestuft gewesen wäre." 

28. Im § 29 Abs. 3 hat der zweite Satz zu entfal­
len. 

29. Der § 30 hat zu lauten: 

"Übertritt von Schülern der Mittelschule in allge­
meinbildende höhere Schulen 

§ 30. Für den Übertritt von Schülern der Mittel­
schule findet § 40 Abs. 2 des Schulorganisationsge­
setzes Anwendung, wobei für die allenfalls abzule­
gende Aufnahmsprüfung § 29 Abs. 5 und 6 gilt." 

30. Nach § 31 sind folgende §§ 31 abis d einzu­
fügen: 

"Verbesserung vorangegangener Leistungsbeurtei­
lungen durch den Besuch des Polytechnischen Lehr­

ganges 

§ 31 a. Durch den Besuch des Polytechnischen 
Lehrganges kann die Leistungsbeurteilung in ein­
zelnen Pflichtgegenständen auf der achten Schul­
stufe verbessert werden, wenn das Bildungsziel und 
der Lehrstoff der betreffenden Pflichtgegenstände 
im Polytechnischen Lehrgang zumindest jenen der 
besuchten achten Schulstufe entsprechen. In wel­
chen Pflichtgegenständen dies zutrifft, hat der Bun­
desminister für Unterricht und Kunst unter Berück­
sichtigung der Lehrpläne durch Verordnung festzu-
stellen. . 

Einstufung in die Leistungsgruppen 

§ 31 b. (1) Sofern der Unterricht in Pflichtgegen­
ständen in Leistungsgruppen zu erfolgen hat, ist der 
Schüler nach einem Beobachtungszeitraum in eine 
der Leistungsgruppen einzustufen. Der Beobach­
tungszeitraum dient der Feststellung der individuel­
len Leistungs- und Lernfähigkeit des Schülers im 
Hinblick auf die Anforderungen der einzelnen Lei­
stungsgruppen auf der Grundlage der ständigen 
Beobachtung der Mitarbeit des Schülers im Unter­
richt, im Falle des Besuches eines vergleichbaren 
Unterrichtsgegenstandes in einer unmittelbar vor­
hergehenden Schulstufe auch unter Berücksichti­
gung der Beurteilung in diesem Unterrichtsgegen­
stand, sowie allenfalls unter Verwendung von 
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. 1030 der Beilagen 5 

mündlichen und schriftlichen Leistungsfeststellun­
gen. 

(2) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
hat durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die 
,Bildungs- und Lehraufgaben der leistungsdifferen­
zierten Pflichtgegenstände den Beobachtungszeit­
raum festzusetzen, der ab Beginn des Unt~rrichts­
jahres mindestens zwei Wochen \- an lehrgangs­
und saisonmäßigen Berufsschulen mindestens eine 
Woche - zu umfassen und spätestens zwölf 
Wochen - an lehrgangs- und saisonsmäßigen 
Berufsschulen spätestens drei Wochen -- vor Ende 
des Unterricht jahres zu enden hat. 

(3) Die Einstufung hat eine Konferenz der Leh­
rer vorzunehmen, die in den Leistungsgruppen des 
betreffenden Pflichtgegenstandes unterrichten wer­
den. Der Lehrer, der den Schüler während des 
Beobachtungszeitraumes unterrichtet hat, hat einen 
begründeten Anvag zu stellen. Maßstab fÜr die 
Einstufung sind die in der jeweiligen Leistungs­
gruppe auf Grund des Lehrplans an den Schüler 
hinsichtlich seiner Leistungs- und Lernfähigkeit 
gestellten Anforderungen; der Schüler ist in jene 
Leistungsgruppe einzustufen, die ihm demnach am 
ehesten entspricht. Sofern nur ein Lehrer in den 
Leistungsgruppen des betreffendel1 Pflichtgegen­
standes unterrichten wird, hat dieser die Einstufung 
vorzunehmen. 

(4) Die Einstufung in die Leistungsgruppe ist 
dem Schüler innerhalb von drei Tagen, an ganzjäh­
rigen Berufsschulen innerhalb von acht Tagen 
schriftlich bekanntzugeben. Der Schüler ist berech­
tig, sich beim Schulleiter für die Ablegung der Auf­
nahmsprüfung in eine höhere Leiswngsgruppe 
innerhalb von fünf Tagen, an ganzjährigen Berufs­
schulen innerhalb von acht Tagen, anzumelden: 
Diese Aufnahmsprüfung ist vor einer Prüfungs­
kommission abzulegen, der als Prüfer ein vom 
Schulleiter zu bestimmender den Pflichtgegenstand 
unterrichtender Lehrer und als Beisitzer der Lehrer, 
der den Schüler im Beobachtungszeitraum unter­
richtet hat, angehören. Die Beurteilung ist von bei­
den Lehrern gemeinsam vorzunehmen; kommt ein 
Einvernehmen nicht zustande, so hat der Schullei­
ter zu entscheiden. Bis zum Vorliegen des Prü­
fungsergebnisses hat der Schüler jene Leistungs­
gruppe zu besuchen, die er mit der Ahlegung der 
Aufnahmsprüfung anstrebt. Die edolgreiche Able­
gung der Aufnahmsprüfung ersetzt die Einstufung 
in die angestrebte Leistungsgruppe; besteht der 
Schüler die Aufnahmsprüfung nicht, hat er die Lei­
stungsgruppe zu besuchen, in die er ursprünglich 
eingestuft wurde (Abs. 3). 

Umstufung in höhere und niedrigere Leiistungsgrup­
pen 

§ 31 c. (1) Für Schularten mit Leistungsgruppen 
hat der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
durch Verordnung nach den Aufgaben der betref-

fenden Sc~~lart u~d den ~ildu~gs- .und Lehraufga­
be.n der lels~~ngsdlfferenzlerten Pfl~chtgege~stände 
~mdestens Gemen und höchst~ns v~er Termme für 
die Umstuf ng der Schüler m die nächsthöhere 
bzw. nächsfniedrigere Leistungsgruppe festzuset­
zen. Ein "1eiterer Umstufungstermin besteht am 
Ende eines pnterrichtsjahres für die nächste Schul­
stufe, sofer~ der betreffende Pflichtgegenstand in 
dieser geführt wird. In Schulstufen an Berufsschu­
len, die einem halben Lehrjahr entsprechen, besteht 
k~in Umstufungstermin. 

(2) Ein S~hÜler ist in die nächsthöhere Leistung;s­
gruppe ein s leistungsdifferenzierten Pflichtgegen­
standes um ustufen, wenn auf Grund der bisheri­
gen Leistuhgen zu erwarten ist, daß er den erhöh­
ten Anford~rungen in der nächsthöheren Leistungs-
gruppe vor1ussichtlich entsprechen wird. . 

(3) Wäre ein Schüler während des Unterrichts­
jahres zum Umstufungstermin in einem leistungs­
differenzie~en P~icht~egen~tan~ mi~ "Ni~ht ~enü­
gend" zu eurtellen, Ist er In die nachstmedngere 
Leistungsg ppe des betreffenden Pflichtgegenstan­
des umzustufen. Ferner ist der Schüler in die 
nächstniedrigere Leistungsgruppe umzustufen, 
wenn die 4istungsbeurteilung für die Schulstufe in 
dem leistu1gsdifferenzierten Pflichtgegenstand mit 
"Nicht genügend" edolgt; '. 

(4) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
kann die nt':heren Voraussetzungen für die Umstu­
fungen ge äß Abs. 2 unter Bedachtnahme auf die' 
Aufgaben er einzelnen Leistungsgruppen durch 
Verordnun festlegen. Ferner kann in dieser Ver­
ordnung b stimmt werden, unter welchen Voraus­
setzungen I in Schüler zwischen Leistungsgruppen 
wählen da1' 

(5) Derchüler kann spätestensvierWochen vor 
Ende des Unterrichtsjahres eine Umstufung in die 
nächsthöhere Leistungsgruppe für die nächste 
Schulstufe peantragen. 

. (6). Über die Umstufung während des. Unter­
nChtSJahre1 gemäß Abs. 2 und 3 entscheidet der 
Schulleiter auf Antrag des unterrichtenden Lehrers. 

(7) Übe~die Umstufung für die nächste Schul­
stufe gemä Abs. 2 und 5 entscheidet d~e Klassc:n­
konferenz emäß § 20 Abs. 6, und.zwar mden Fäl­
len des Abs. 2 auf Antrag des unterrichtenden Leh­
rers oder des' Schülers (Abs. 5). Die Entscheidun­
gen der Klassenkonferenz über die Umstufung in 
eine niedrigere Leistungsgruppe und die Ablehnung 
eines Antr~geS gemäß Abs. 5 sind spätestens am ~:o. 1-
genden T g unter Angabe der Gründe und Beifü­
gung ein r Rechtsmittelbelehrung dem Schiller 
bekanntzuteben. 

Teilnahme am Unterricht in einer anderen Schul­
stufe an Sonderschulen 

§ 31 d. Spfern ein Schüler einer Allgemeinen Son­
derschule auf der betreffenden Schulstufe in den 
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Unterrichtsgegenständefl Deutsch und (oder) 
Mathematik nicht entsprechend gefördert werden 
kann, ist ihm die Teilnahme am Unterricht der 
nächstniedrigeren oder nächsthöheren Schulstufe 
zu ermöglichen. Die Erziehungsberechtigten kön­
nen den Schüler zur Teilnahme am Unterricht in 
Deutsch und (oder) Mathematik der nächstniedri­
geren oder nächsthöheren Schulstufe anmelden, 
wenn die Schulkonferenz auf Antrag der Erzie­
hungsberechtigten oder von Amts wegen feststellt, 
daß hiedurch eine bessere Förderungsmöglichkeit 
gegeben ist. Die Teilnahme am Unterricht in der 
nächstniedrigeren Schulstufe ist nur zu ermögli­
chen, wenn im. betreffenden Unterrichtsgegenstand 
eine Beurteilung für die Schulstufe mit "Nicht 
genügend" zu erwarten ist." 

31. § 32 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,( 4) An der Mittelstufe einer allgemeinbildenden 
höheren Schule sowie an den berufsbildenden mitt­
leren und höheren Schulen darf ein Schüler für die 
erste Stufe nicht länger als zwei Schuljahre benöti-
gen." 

32. $ 32 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Bei der Anwendung der Bestimmungen des 
Abs. 6 allf allgemeinbildende höhere Schulen sind 
in der Mittelstufe der Volksschule oder der Mittel­
schule oder einer anderen Form der allgemeinbil­
denden höheren Schule zurückgelegte Schulstufen 
einzurechnen; wenn der Schüler wegen Unzumut­
barkeit des Schulweges die Mittelstufe in der 
Volksschule besucht hat und von dieser in eine 
niedrigere Stufe' der' allgemeinbildenden höheren 
Schule übertritt, ist ein Schuljahr nicht zu berück-
sichtigen." ' 

33. Im § 33 Abs. 4 hat der erste Satz zu lauten: 

"Wenn ein Schüler den Besuch einer allgemeinbil­
denden höheren Schule gemäß Abs. 2 lit. d beendet, 
darf er in eine allgemeinbildende höhere Schule 
nicht aufgenommen werden, ausgenommen in ein 
Aufbaugymnasium oder -realgymnasium oder in 
ein Gymnasium oder Realgymnasium für Berufstä-
tige." ' 

34. § 36 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Im Haupttermin haben die Klausurprüfung 
und die mündli:che Prüfung innerhalb der letzten 
zehn Wochen des Unterrichtsjahres stattzufinden. 
Im ersten' Nebentermin haben die Klausurprüfung 
und die mündliche Prüfung innerhalb von sechs 
Wochen ab dem Beginn des nächsten Schuljahres, 
im zweiten Nebentermin innerhalb von sechs 
Wochen ab dem ersten Montag im Feber stattzufin­
den. Für viersemestrige Kollegs, an denen wegen 

der Dauer der,Ferialpraxis die Hauptferien verlän­
gert werden, und für dreisemestrige Kollegs kann 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst durch 
V erordn~ng festlegen, daß die Klausurprüfung und 
die mündliche Prüfung im Haupttermin ,innerhalb 
der ersten zehn Wochen des nächsten Semesters, 
und in den beiden Nebe~terminen jeweils innerhalb 
der ersten sechs Wochen des zweit- bzw. drittfol­
genden Semesters stattzufinden haben, sofern dies 
aus lehrplanmäßigen Gründen erforderlich ist. Zwi­
schen dem Ende der Klausurprüfung und dem 
Anfang der mündlichen Prüfung haben nach Maß­
gabe der Prüfungsvorschriften (§37 Abs. 1) minde­
stens zwei Wochen zu liegen." 

35. Im § 42 h'at Abs. 14 zu entfallen und sind die 
Abs. 15 und 16 als Abs. 14 und 15 zu bezeichnen. 

36.'Nach § 54 ist folgender § 54a einzufügen: 

"Fachkoordinator 

§ 54 a. (1) An Schulen mit Leistungsgruppen hat 
der Schulleiter für die einzelnen leistungsdifferen­
zierten Pflichtgegenstände je einen den betreffen­
den Pflichtgegenstand unterrichtenden Lehrer als 
Fachkoordinator zu bestellen. 

(2) Den Fachkoordinatoren obliegt die Koordi­
nation der Unterrichtstätigkeit der den betreffen­
den Pflichtgegenstand unterrichtenden Lehrer im 
Hinblick auf die Erleichterung der Umstufung in 
andere Leistungsgruppen und die Durchführung 
des Förderunterrichtes in Unterordnung unter dem 
Schulleiter. Die ihnen im einzelnen obliegenden 
Pflichten sind durch Dienstanweisung des Bundes­
ministers für Unterricht und Kunst festzulegen. 

(3) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
hat durch Verordnung festzulegen, ab welcher Zahl 
von Klassen bzw. Schülergruppen die Bestellung 
eines Fachkoordinators im Hinblick auf den Lehr­
stoff des betreffenden Pflichtgegenstandes erfor­
derlich ist." 

37. Dem § 57 Abs. 3 ist folgender Satz anzufü­
gen: 

"In Lehrerkonferenzen gemäß § 31 b Abs. 3 hat 
der jeweilige Fachkoordinator·den Vorsitz zu füh­
ren; ist kein Fachkoordinator bestellt oder ist dieser 
verhindert, obliegt der Vorsitz dem jeweils anwe­
senden dienstältesten Lehrer." 

38. § 63 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) In den Volks-, Mittel- und Sonderschulen 
ist pem Elternverein ferner in den im § 64 Abs. 7 
lit. a sublit. aa bis hh genannten Angelegenheiten 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben." 
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39. § 68 lit. t haLZu lauten: 

"t) Ansuchen Um Zulassung zur Ablegung einer 
Externistenprüfung (§ 42 Abs.5), Ansuchen 
um Zulassung zur Wiederholung der im § 42 
Abs. 12 genannten Prüfungen,". ' 

40. § 70 Abs. 1 lit. a hat zu lauten: 

"a) Aufnahme in die Schule und Übertritt in eine 
andere Schulart oder eine andere Form oder 
Fachrichtung einer Scli.ulart (§§ 3 bis 5, 29, 
30)," . 

41. Im § 71 Abs. 2 sind lit. c als lit. e zu bezeich­
nen und folgende neue lit. c ~nd deinzufügen: 

"c) daß die Aufnahmsprüfung gemäß § 31 b 
Ahs. 4 nicht bestanden worden ist, 

d) daß der Schüler auf der nächsten Schulstufe 
eine niedrigere Leistungsgruppe zu besuchen 
hat oder daß sein Antrag auf Umstufung in 
die höhere Leistungsgruppe für die nächste 
Schulstufe abgelehnt wird (§ 31 c Abs. 7),". 

42. § 71 Abs. 8 hat zu lauten: 

,,(8) In den Fällen des § 70 Abs. 1 und des § 71 ' 
Abs. 2 lit. c und d ist gegen die Entscheidung der 
Schulbehörde erster Instanz ein ordentliches 
Rechtsmittel nicht zulässig. In .den Fällen des§ 71 
Abs. 2 lit. a, bund e und in allen Fällen der Beendi­
gung des Schulbesuches (§ 33) geht der Instanzen­
zug der Verwaltung bis zur Schulbehörde zweiter 
Instanz, gegen deren Entscheidung kein ordentli­
ches Rechtsmittel zulässig ist." 

43. Dem § 75 ist folgender Abs. 8 anzufügen: 

,,(8) Die Abs. 1 bis 7 gelten sinngemäß für den 
Besuch von Privatschulen mit ausländischem Lehr­
plan, die das Öffentlichkeitsrecht besitzen, und von 
Schulen, die auf Grund zwischenstaatlicher Verein­
barungen in Österreich bestehen. Die Nostrifika­
tion kann im Einzelfall oder - sofern dies aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung zweckmä­
ßig ist - durch Verordnung erfolgen. Bei Nostrifi-

kation durch Verordnung kann ein diesbezüglicher 
Vermerk von der Schule in das betreffende Zeugnis 
aufgenommen werden." 

Artikel 11 

Das Schulunterrichtsgesetz wird wie folgt geän­
dert: 

Dem § 28 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 

"Ferner ist der erfolgreiche Abschluß der achten 
Schulstufe bzw. die erfolgreiche Erfüllung der 
ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht im 
Sinne des ersten Satzes gegeben, wenn der Schüler 
nach erfolgreichem Abschluß der siebenten Schul­
stufe den Polytechnischen Lehrgang erfolgreich 
abgeschlossen hat." 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt wie folgt in Kraft: 
1. Art. I Z 1,2, 10, 14,22 bis 29, 31 bis 33, 37, 

38,40 und 41 mit 1. Jänner 1985; 
2. Art. I Z 3, 18,20,35 und 43 sowie Art. 11 mit 

1. Jänner 1983; 
3. Art. I Z 4 bis 9, 11, 12, 15 bis 17, 19,21,30 

und 39 mit 1. September 1983; 
4. Art. I Z t 3, 34, 36 und 42 mit 1. September 

1984. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 3 Abs. 3, 22 Abs. 2 
lit. f sublit. bb und cc, 25 Abs. 3, 26 Abs. 1, 30, 31, 
32 Abs. 2 und 70 Ab!!. 1 lit. ades Schulunterrichts­
gesetzes in der vor dem Inkrafttreten des Art. I gel­
tenden Fassung treten, soweit sie· sich auf die 
Hauptschule beziehen, hinsichtlich der Schüler der 
1. Klasse mit 31. August 1985, der 2. Klasse mit 
31. August 1986, der 3. Klasse mit 31. August 1987 
und der 4. Klasse mit 31. August 1988 außer Kraft. 

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge~ 
setzes können bereits von dem seiner Kundma­
chung folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten 
frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeit­
punkt in Kraft. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetus 
ist der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betraut. 

--------
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VORBLATT 

Probleme: 

1. Der Entwurf für eine 7. Schulorganisationgesetz-Novelle sieht im Bereich der Schulen der Zehn- bis 
Vierzehnjährigen die Schaffung einer Mittelschule anstelle der Hauptschule vor, wobei die zweizü­
gige Hauptschule durch eine nur in einigen Pflichtgegenständen differenzierte Schulform ersetzt 
werden süll. In diesem Zusammenhang ergeben sich auch Änderungen hinsichtlich der Eintrittsvor­
aussetzungen in die Schulen der Zehn- bis Vierzehnjährigen. Das Schulunterrichtsgesetz in der der-
zeitigen Fassung entspricht nicht den vorgesehenen Änderungen. . 

2. Der Besuch weiterführender Schulen setzt den erfolgreichen Abschluß der achten Schulstufe voraus. 
Wenn ein Schüler vor Besuch des Polytechnischen Lehrganges nur die siebente Schulstufe erfolgreich 
abgeschlossen hat, kann er durch den Besuch dieses Lehrganges derzeit dieses Erfordernis nicht 
erreichen, obwohl dies infolge der Neugestaltung des Polytechnischen Lehrganges seit 1. September 
1981 gerechtfertigt wäre. Ferner wäre zu entscheiden, ob die t:rgebnisse des Schulversuches "Qualifi­
katfonsprüfung" (Verbesserung vorangegangener Leistungsbeurteilungen) im Polytechnischen Lehr­
gang in das Regelschulwesen überführt werden soll. 

3 . Wegen der im Entwurf einer 7. Schulorganisationsgesetz-Novelle vorgesehenen Vorschulstufe und 
der fremdsprachlichen Vorschulung bedarf es einer verpflichtenden Unterrichtsveranstaltung, die 
jedoch nicht beurteilt wird. . 

Ziel: 

Die erkannten Probleme sollen unter Bedachtnahme auf die innere Schulreform einer Lösung zuge­
führt werden. 

Inhalt: 

1. Ersatz der Regelungen betreffend die Zuweisung zu den Klassenzügen der Hauptschule durch 
Bestimmungen über die Ein- und Umstufung in Leistungsgruppen und die Schaffung eines besonde­
ren Beratungssystems in der ersten und achten Schulstufe bezüglich des für den Schüler empfehlens-
werten weiteren Bildungsweges. . 

2. Ermöglichung des Abschlusses der achten Schulstufe auch durch Besuch des Polytechnischen Lehr­
ganges im neunten Jahr der allgemeinen Schulpflicht sowie Ermäglichung der Verbesserung vorange­
gangener Leistungsbeurteilungen durch den Besuch dieses Lehrganges. 

3. Der vorliegende Entwurf legt fest, daß für die verbindlichen Übungen keine Leisiurigsbeurteilung 
(wie bei der unverbindlichen Übung) zu erfolgen hat. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

A. Der vorliegende Entwurf einer 3. Schulunter­
richtsgesetz-Novelle beinhaltet insbesondere fol-
gende Anderungen: ' 

1. Änderungen im Zusammenhang mit der Neu­
ordnung der Schulen der Zehn- bis Vierzehn­
jährigen: 

1.1 Der Entwurf einer 7. Schulorganisationsge­
setz-Novelle sieht den Ersatz der zweizügigen 
Hauptschule durch eine Mittelschule vor, die 
entsprechend den Ergebnissen der Schulversu­
che zur "Integrierten Gesamtschule" eine Lei­
stungsdifferenzierung in den Pflichtgegen­
ständen Deutsch, Mathematik und Lebende 
Fremdsprache durch Leistungsgruppen vor­

. sieht, wogegen in den übrigen Pflichtgegen­
ständen der Unterricht in heterogenen 
Stammklassen erfolgen soll. Dementspre­
chend müssen die Bestimmungen des Schulun­
terrichtsgesetzes betreffend die Zuordnung zu 
den Kla~senzügen durch Bestimmungen 
betreffend die Ein- und Umstufung in die ein­
zelnen Leistungsgruppen ersetzt werden. Im 
Gegensatz zur Situation bei dem im Polytech­
nischen Lehrgang geführten leistungsdiffe­
renzierten Unterricht kommt der Leistungs­
differenzierung in der Mittelschule im Hin­
blick auf die damit zusammenhängenden 
Berichtigungen besondere Bedeutung zu, 
sodaß allch entsprechende Vorschriften für 
die Ein- und Umstufung gesch'affen werden 
müssen. Diese Bestimmungen wurden so kon­
zipiert, daß sie möglichst ökonomisch vollzo­
gen und auf alle Schularten mit Leistungs­

,differenzierung angewendet werden können. 
Die Bestimmungen wären somit auf den in 
den Pflichtgegenständen Deutsch und Mathe­
matik leistungsdifferenziert geführten Poly­
technischen Lehrgang, auf die nach dem Ent­
wurf für eine 7. Schulorganisationsgesetz­
Novelle ab 1. September 1984 im fachtheore­
tischen Bereich leistungsdifferenziert geführte 
Berufsschule u!1d auf die ab 1. September 
1985 in den Pflichtgegenständen Deutsch, 
Mathematik und Lebende Fremdsprache lei-

stungsdifferenziert geführte Mittelschule 
anwendbar; bei der Gestaltung dieser Vor­
schriften wurde ferner auf die Schulversuche 
in· der Oberstufe der allgemeinbildenden 
höheren Schule Bedacht genommen. Die dies­
bezüglichen Bestimmungen enthält Art. I Z 7, 
8,15,'19,22,24,30 (§§ 31 bund 31 c) und 41. 
Soweit' diese Bestimmungen auch auf den 
Polytechnischen Lehrgang Anwendung fin­
den, sollen sie mit 1. September 1983, sofern 
sie nur die Mittelschule betreffen, mit 1. Sep­
tember 1985 und sonst im Hinblick auf das 
Inkrafttreten der Neuregelungen bei der 
Berufsschule mit 1. September 1984 in Kraft 
treten. 

1.2 Der Wegfall des Ersten Klassen;wges der 
Hauptschule nach dem Entwurf der 7. Schul­
organisationsgesetz-Novelle macht auch die 
besondere Eignung für den Ersten Klassenzug 
der Hauptschule überflüssig. Somit entfällt 
auch dieses derzeit gemäß § 131 c des Schul­
organisationsgesetzes an die Stelle der Auf­
nahmeprüfung vorgeschriebene Aufnahmser­
fordernis in die 1. Klasse der allgemeinbilden­
den höheren Schule. :An die Stelle dieses Auf­
nahmserfordernisses soll eine besondere Bera­
tung der Erziehungsberechtigten über den 
empfehlenswerten weiteren Bildungsweg des 
Schülers treten, wobei jedoch den Erziehungs­
berechtigten die Entscheidung überlasslen. 
bleibt (siehe Art. I Z 10). 

1.3 Der Ersatz des Begriffes "Hauptschule" 
durch den Begriff "Mittelschule" sowie dlie 
Neuordnung der Einteilung der Schulen nach 
der Bildungshöhe (Art. I Z 2 des Entwurfes 
emer 7. Schulorganisationsgesetz-Novelle) 
macht eine Reihe weiterer Anderungen 

. erforderlich. 

2. Änderungen im Zusammenhang mit der Über­
führung der Schulversuche "Vorschulklasse" 
und "Fremdsprachliche Vorschulung" in das 
Regelschulwesen : 

Der Entwurf einer 7. Schulorganisationsge­
setz-Novelle sieht im Zusammenhang mit der 
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Überführung der Schulversuche "Vorschul­
klasse" und "Fremdsprachliche Vorschulung" 
in das Regelschulwes~n die Einführung einer 
neuen Art von Unterrichtsveranstaltungen, 
nämlich die verbindlichen Übungen vor. Diese 
müssen von allen' in Betracht kommenden 
Schülern besucht werden, doch, erfolgt in die­
sen Unterrichtsgegenständen keine Leistungs­
beurteilung. Der Entwurf sieht im Art. I Z 4, 
6, 7 und 17 die in diesem Zusammenhang 
erforderlichen Änderungen vor. Weitere 
Änderungen sind im Zusammenhang mit der 
Sondersituation der Vorschulstufe im Bereich 
der Volksschule erforderlich (Art. I Z 3, 7 und 
11). 

3. Polytechnischer Lehrgang: 

3.1 Die 6. Schulorganisationsgesetz-Novelle, 
BGBL Nr. 14211980, hat den Polytechnischen 
Lehrgang durch die Übertragung des Schul­
versuches auf Grund der 5. Schulorganisa­
tionsgesetz-Novelle in das Regelschulwesen 
neu gestaltet. Hiebei wurde jedoch der gemäß 
§ 7 des Schulorganisationsgesetzes geführte 
Schulversuch "Qualifikationsprüfung" , der 
der Verbesserung vorangegangener Leistungs­
beurteilungen dient, nicht in das Regelschul­
wesen übergeführt; dies soll nunmehr durch 
Art. I Z 30 (§ 31 a) erfolgen. 

3.2 Das österreichische Schulwesen ist dadurch 
gekennzeichnet, daß der Besuch weiterfüh­
render Schulen im Regelfall von der Erfüllung 
des Erfordernisses des erfolgreichen Abschlus­
ses der achten Schulstufe abhängig ist. Hat ein 
Schüler in, den ersten acht Jahren der allge­
meinen Schulpflicht nicht die achte Schulstufe 
erfolgreich beenden können, ist es ratsam, im 
neunten Jahr der' allgemeinen Schulpflicht 
statt des ,Polytechnischen Lehrganges die 
achte Schulstufe zu besuchen. Dadurch ent­
fällt jedoch der für das spätere Berufsleb~n 
wichtige Bereich oer Berufsorientierung. 
Dazu kommt noch die für die Schüler im 
Polytechnischen Lehrgang sehr wichtige 
Interesserisdifferenzierung. Nach der erfolg­
ten Neugestaltung des Polytechnischen lehr­
ganges erscheint es nicht mehr gerechtfertigt, 
einem Schüler die" Aufnahme in weiterfüh­
rende Schulen zu verweigern, wenn er nach 
erfolgreichem Abschluß der siebenten Schul­
stufe den' Polytechnischen Lehrgang. erfolg­
reich beendet hat [siehe diesbezüglich Art. I 
Z 25 (§ 28 Abs. 2)]. 

. 4. Im Bereich der Sonders~hule soll der Besuch 
der nächstniedrigeren bzw. nächsthöheren 
Schulstufe in Deutsch und (oder) Mathematik 
ermöglicht, werden, um eine optimale Förde­
rung des Kindes zu erreichen [siehe Art. I 
Z 30 (§31 d)]. 

Im übrigen wird auf den besonderen Teil der 
Erläuterungen verwiesen. 

B. Ein dem Entwurf entsprechendes Bundesge­
setz ist gemäß Art. 14 Abs. 1 B-VG in Gesetzge­
bung und Vollziehung Bundessache und unterliegt 
im Sinne des Berichtes des Unterrichtsausschusses 
des Nationalrates (1028 der Blg. zu den Steno Prot. 
des NR. XIII. GP) bezüglich des Art. I Z 1, 2, 30 
(hinsichtlich des § 31 b Abs. 3 erster Satz und des 
Abs, 4 dritter Satz) und 36 bei der Beschlußfassung 
durch den Nationalrat den besonderen Erfordernis­
sen des Art. 14 Abs. 10 B-VG. 

11. Besonderer Teil 

Zu Artikel I: 

ZuZ 1: 

Bisher wurde gleichermaßen eine Altersbeschrän­
kung für die Aufnahme in die Unterstufe der allge­
meinbildenden höheren Schule und den Ersten 
Klassenzug der Hauptschule festgelegt. Infolge der 
unter Punkt 1 des allgemeinen Teiles der Erläute­
rungen dargestellten Entfalls der Klassenzugsdiffe­
renzierung der Hauptschule durch die in Aussicht 
genommene Änderung im Mittelstufenbereich kann 
die altersmäßige Beschränkung nur mehr für die 
allgemeinbildende höhere Schule vorgesehen wer­
den. Gleichzeitig soll entsprechend dem Entwurf 
einer 7. Schulorganisationsgesetz-Novelle der Aus­
druck "Unterstufe" durch den Ausdruck "Mittel­
stufe" ersetzt werden. 

ZuZ2: 

Hier wird lediglich der Ausdruck "Hauptschule" 
durch "Mittelschule" ersetzt. 

ZuZ3': 

§ 5 Abs. 7 muß auf die Vorschulstufe erweitert 
werden, da auch die diesbezüglichen Aufnahmsvor­

. aussetzungen im Schulpflichtgesetz ihren Nieder­
schlag finden sollen (siehe den Entwurf eines Bun­
desgesetzes, mit dem das Schulpflichtgesetz geän­
dert wird). 

ZuZ4: 

'Da die Lebende Fremdsprache nicht nur als 
Pflichtgegenstand, sondern entsprechend dem Ent­
wurf einer 7. Schulorganisationsgesetz-Növelle 
auch als verbindliche Übung geführt werden kann, 
muß § ~ 1 Abs. 4 entsprechend erweitert werden. ' 

ZuZ5: 

Diese Bestimmung muß wegen der Einführung 
der "verbindlichen Übung" erweitert werden. 
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ZuZ6: 

Diese Bestimmung muß wegen der Einführung 
der "verbindlichen Übung" sowie wegen der im 
Art. I Z 18 des Entwurfes einer 7. Schulorganisa-; 
tionsgesetz-Novelle vorgesehenen Einführung von 
Kursen im Zusammenhang mit der Feststelh1ng der 
Sonderschulbedürftigkeit erweitert werden. 

ZuZ7: 

§ 19 Abs. 2 ist aus folgenden Gründen zu 
ändern: 

a) Gemäß dem in Z 29 vorgesehenen § 31 c 
Abs.3 ist eine Umstufung des Schülers von 
einer Leistungsgruppe in eine andere den 
Erziehungsberechtigten innerhalb einer 
Woche mitzuteilen. Da anläßlich ,des Endes 
des ersten Halbjahres oft Umstufungen ~rfol­
gen, erscheint es zweckmäßig, eine derartige 
Umstufung den Erziehungsberechtigten 
gemeinsam mit der Schulnachricht mitzutei­
len. 

b) Auf die Besonderheit der ,;verbindlichen 
Übung" (keine Leistungsbeurteilung) muß 
auch in der Schulnachricht Bedacht genom­
men werden. 

ZuZ8: 

Die Umstufung von einer Leistungsgruppe in 
eine andere muß den Erziehungsberechtigten 
(sofern der Schüler eigenberechtigt ist, diesem) mit­
geteilt werden. Erfolgt die Umstufung zum Ende 
des ersten Semesters, hat nach der vorgesehenen 
Neufassung des § 19 Abs. 2 die Verständigung in 
der Schulnachricht zu erfolgen. Da jedoch auch 
sonst während des Unterrichtsjahres Umstufungen 
möglich sein werden, bedarf es auch für diese Fälle 
der Verpflichtung zur Information der Erziehungs­
berechtigten bzw. der Schüler, sofern diese eigen­
berechtigt sind. 

. Die Umstufung in eine niedrigere Leistungs­
gruppe ist jeweils durch ein besonderes Nachlassen 
der Leistungen des Schülers bedingt, sodaß eine 
Verständigung gemäß § 19 Abs. 3 vor einer Umstu­
fung erfolgen wird. Eine besondere diesbezügliche 
Regelung ist daher nicht erforderlich. 

ZuZ9: 

Dieser entspricht dem derzeitigen § 19 Abs. 6. 
Ebenso wie die bisherigen Mitteilungen des § 19 
(zB Leistungsbeurteilung am Ende des ersten Halb­
jahres) lediglich Informationscharakter haben, soll 
dies auch für die Mitteilung, einer allfälligen Lei­
stungsgruppenumstufung während des Unterrichts­
jahres gelten. 

ZuZ 10: 

Diesbezüglich wird auf die Ausführungen im all­
gemeinen 'Teil unter Z 1 verwiesen. Die vorgese-

hene Information kann schriftlich oder mündlich 
erfolgen, Aus der Wendung "Beratung der Schul­
(Klassen -)Konferenz" geht hervor, daß keine for­
melle Beschlußfassung zu erfolgen hat. Die, Auf­
nahme nicht nur der vierten, sondern auch der ach­
ten Schulstufe in diese Bestimmung erscheint im 
Hinblick auf § 3 des Schulorganisationsgesthes 
sowie die Absicht zweckmäßig, in einigen Jahren 
auch die Aufnahmsprüfung in die berufsbildenden 
Schulen abzuschaffen (vgl. den letzten Satz unter 
Punkt 2 des allgemeinen Teils der Erläuterungen 
zum Entwurf einer 7. Schulorganisationsgesetz­
Novelle). 

ZuZ 11: 

Der dem § 20 Abs. 1 angefügte zweite Satz ent­
spricht einer diesbezüglichen Bestimmung im § 20 
der Verordnung über die Leistungsbeurteilung, 
BGB!. Nr. 438/1974. Diesem Satz kommt auch in 
jenen Fällen Bedeutung zu, in denen Schüler in fei­
stungsdifferenzierten Pflichtgegenständen nicht das 
ganze Jahr in einer Leistungsgruppe sind. 

ZuZ 12: 

Auch § 20 Abs. 7 bedarf wegen der Vorschulstufe 
einer Ergänzung. 

I 

ZuZ 13: 

Nach dem neuen § 47 Abs. 3 des Schulorganisa­
,tionsgesetzes (Art. I Z 28 des Entw:urfes einer 
7. Schulorganisadonsgesetz-Novelle) sind in einem 
oder zwei Pflichtgegenständen im Bereich des 
betriebswirtschaftlichen und fachtheoretischen 
Unterrichts zwei Leistungsgruppen vorzusehen, 
von denen eine die zur Erfüllung der Aufgabe der 
Berufsschule notwendigen Erfordernisse und die 
andere ein erweitertes oder vertieftes Bildungsan~~e­
bot zu vermitteln hat. Die Einteilung in Leistungs­
gruppen hat nur zu erfolgen, wenn im Hinblick auf 
die Schülerzahl auch eigene Schülergruppen gebil­
det werden können. Sohin ist es möglich, daß auch 
sehr leistungsfähige Schüler mangels Angebot von 
Leistungsgruppen keinen erweiterten oder vertief­
ten Unterricht erhalten können. Aus den angeführ­
ten Gründen, ist ein Hinweis auf die "Leistungs­
gruppe" nicht erforderlich, wenn auf den erweiter­
ten oder vertieften Unterricht (zB auch durch die 
besondere Bezeichnung des Unterrichtsgegensta.n­
des) hingewiesen wird. 

Hingegen bedarf es eines Hinweises, wenn ein 
Sonderschüler gemäß § 31 d den U nterrichtsgege:n­
stand Deutsch oder Mathematiknicht in seiner (im 
Kopf des Jahreszeugnisses ausgewiesenen) Schul­
stufe, sondern in der nächstniedrigeren oder 
nächsthöheren Schulstufe besucht hat. 

ZuZ 14: 

Die vorgesehenen Neuerungen im Mittelstufen­
bereich (Schulen der Zehn- bis Vierzehnjährigen) 

3 
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machen: auch den Entfall der bisherigen sublit. bb 
und cc des § 22 Abs. 2 lit. f erforderlich (siehe die 
Ausführungen unter Z 1 des allgemeinen Teiles der 
Erläuterungen sowie zu Art. I Z 25 und 29); aufzu­
nehmen in das Jahreszeugnis ist jedoch die Beur­
kundung, welche Leistungsgruppe der Schüler im 
folgenden Unterrichtsjahr in den leistungsdiffe­
renzierten Pflichtgegenständen zu besuchen hat 
(siehe auch die Erläuterungen zu Z 7). Bezüglich 
der Sonderregelung für Berufsschulen wird auf die 
Ausführungen zu Z 13 verwiesen. 

ZuZ 15: 

Die Anforderungen in den einzelnen Leistungs­
gruppen in den leistungsdifferenzierten Unter­
richtsgegenständen sind entsprechend der Lei­
stungsfähigkeit der Schüler unterschiedlich. Da der 
Schüler jedoch - im Gegensatz zur Klassenzugs­
differenzierung in der derzeitigen Hauptschule -
nicht in allen Unterrichtsgegenständen in leistungs­
differenzierter Form unterrichtet wird, entsprechen 
die Bestimmungen über den ausgezeichneten 
Erfolg im § 22 Abs. 2 lit. g in Schularten mit Lei­
stungsgruppen nicht den Gegebenheiten. Dement­
sprechend sieht der vorliegende Entwurf eine spe­
zielle Bedachtnahme auf Schularten mit Leistungs­
gruppen vor. 

ZuZ 16: 

Die Neuaufnahme einer Bestimmung über die 
Verbesserung vorangegangener leistungsbeurtei­
lungen durch den Besuch des Polytechnischen 
Lehrganges (siehe Z 3.1 des allgemeinen Teiles der 
Erläuterungen und Z 30) erfordern eine Ergänzung 
der Bestimmungen über das Jahreszeugnis. Die 
Verbesserung kann, da sie im Rahmen des Poly­
technischen Lehrganges erbracht wird, nur durch 
einen Vermerk des Jahreszeugnisses im Polytechni­
schen Lehrgang erfolgen. 

ZuZ 17: 

Diese .Bestimrnung ist wegen der Besonderheit 
"verbindlicher Übung" (keine Leistungsbeurteilung 
wie bei den unverbindlichen Übungen) erforderlich. 

Zu Z 18: 

Gemäß§ 22 Abs. 8 hat das Abschlußzeugnis, aus­
genommen an Berufsschulen, den Bildungsgang des 
Schülers wiederzugeben. Dies führt in jenen Fällen, 
in denen ein Schüler während seines Bildungsgan­
ges eine Schulart mit geringeren Leistungsanforde­
rungen (zB Allgemeine Sonderschule) oder eine 
Sondererziehungsschule besucht und sich durch 
besondere Anstrengungen verbessert hat, unter 
Umständen zu einer ungerechtfertigten Diskrimi­
nierung. Um dies zu vermeiden, sollte im Abschluß­
zeugnis der Bildungsgang nicht mehr wiedergege­
ben werden. In diesem Zusammenhang ist festzu­
stellen, daß kein Abschlußzeugnis auszustellen ist, 

wenn der Bildungsgang mit einer Reife-, Befähi­
gungs- oder Abschlußprüfung abgeschlossen wird. 
Wenn in diesen Fällen die Wiedergabe des Bil­
dungsganges entbehrlich ist, erscheint sie in allen 
Fällen nicht erforderlich. Wenn trotzdem der 
Nachweis des gesamten Bildungsganges erwünscht 
ist, besteht die Möglichkeit der Vorlage der Jahres­
zeugnisse. Darüber hinaus wird durch den Entfall 
der Wiedergabe des Bildungsganges des Schülers 
eine Verwaltungsvereinfachung für die Abschluß­
klassen einzelner Schul arten erreicht. 

ZuZ 19: 

Da es dem System des leistungsgruppendiffe-. 
renziertenUnterrichtes entspricht, daß ein Schüler 
entsprechend seiner Leistungsfähigkeit eingestuft 
wird, ist ein Wieder~olen eines leistungsdifferen­
zierten Unterrichtsgegenstandes nur dann sinnent­
sprechend, wenn sich der Schüler in der niedrigsten 
Leistungsgruppe befindet; in den anderen Fällen ist 
der Schüler in die ihm entsprechende Leistungs­
gruppe umzustufen. Diesbezüglich wird auf Art. I 
Z 22 und 30 (§ 31 c Abs. 3) des Entwurfes verwie­
sen. Dementsprechend müssen auch die Bestim­
mungen über die Wiederholungsprüfungen geän­
dert werden. Da zum Ende der letzten Stufe einer 
Schulart jedoch eine Umstufung nicht mehr mög­
lich ist, muß für diese eine Wiederholungsprüfung 
auch bei einem "Nicht genügend" in einer höheren 
Leistungsgr~ppe aufrechterhalten bleiben. 

Ferner sieht der vorliegende Entwurf für die 
lehrgangs- und saisonmäßigen Berufsschulen vor, 
daß der Schüler bereits acht Wochen nach 
Abschluß eines Lehrganges dieWiederholungsprü­
fung ablegen darf. Nach dem derzeitigen Wortlaut 
muß ein Schüler, der Ende Oktober einen Lehr­
gang mit "Nicht genügend" in einem oder zwei 
Pflichtgegenständen beendet, bis zum September 
des folgenden Jahres auf die Wiederholungsprü~ 
fung warten, was für den Schüler eine ungerecht­
fertigte Belastung bringen kann. Andererseits kann 
es wegen der Anreise zum Berufsschulort zweck­
mäßig sein, die Wiederholungsprüfung erst zu 
Beginn des folgenden für den Schüler in Betracht 
kommenden Lehrganges abzulegen. Durch die 
Wendung "für den Schüler in Betracht kommende 
Lehrgänge (Kurse)" (Mehrzahl!) wird klargestellt, 
daß der Wiederholungsprüfungstermin zu Beginn 
sowohl des Lehrganges (Kurses) liegen muß, der 
bei Nichtbestehen der Prüfung besucht werden 
muß,als auch des Lehrganges (Kurses), der bei 
Bestehen der Prüfung besucht werden kann; wer­
den die Lehrgänge (Kurse) nicht gleichzeitig 
geführt, so muß demnach die Wiederholungsprü­
fung zu Beginn des ersten "in Betracht kommenden 
Lehrganges (Kurses) geführt werden". Die Festle­
gung des konkreten Prüfungstermines obliegt der 
Schule, welche ihn aus eigenem zu Beginn des fol­
genden Lehrganges zu bestimmen hat, sofern nicht 
der Schüler einen früheren Termin wünscht. Diese 
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Ausführungen gelten sinngemäß auch für sonstige 
Lehrgänge und Kurse, die nicht mit dem Ende eines 
Unterrichtsjahres schließen. 

ZuZ20: 

§ 23 Abs. 2 sieht vor, daß in jenen Fällen, in 
denen ein Schüler im Jahreszeugnis in zwei oder 
mehreren Pflichtgegenständen mit "Nicht genü­
gend" beurteilt worden ist; die Möglichkeit einer 
Wiederholungspriifung besteht, wenn nur ein e 
dieser Beurteilungen einem Übertritt in eine andere 
Schulart entgegensteht. Da jedoch beim Aufsteigen 
in derselbe~ Schulart die Möglichkeit von zwei 
Wiederholungsprüfungen besteht,.. erscheint es 
gerechtfertigt, auch im Falle des Ubertrittes zwei 
Wiederholungsprüfungen zu ermöglichen. , 

ZuZ21:. 

Derzeit müssen Wiederholungsprüfungen jeden­
falls einen mündlichen Prüfungsteil umfassen, was 
in einzelnen Unterrichtsgegenständen (zB Steno­
typie) den Erfordernissen nicht entspricht. Daher 
soll auch die nur schriftliche Ablegung der Wieder­
holungsprüfung ermöglicht werden, wenn dies der 
Art des Unterrichtsgegenstandes entspricht. 

ZuZ 22: 

Im § 25 Abs. 3 muß wegen des Ersatzes der 
Hauptschule durch die Mittelschule der Hinweis 
auf die Zweiten Klassenzüge der Hauptschule ent­
fallen. 

ZuZ 23: 

Sinn der Leistungsgruppendifferenzierung ist es, 
die Schüler entsprechend ihrer Leistungsmöglich­
keit zu .unterrichten und ,dementsprechend die 
Anforderungen zu stellen. Ein Schüler ist demnach 
fälschlich in einer höheren Leistungsgruppe einge­
stuft, wenn er den Anforderungen in den wesentli­
chen Bereichen nicht einmal überwiegend ent­
spricht und demnach mit "Nicht genügend" beur­
teilt werden muß. Dementsprechend ist der Schüler 
gemäß dem in Z 30 vorgesehenen § 31 c Abs. 3 in 
die nächstniedrigere Leistungsgruppe umzustufen. 
Da durch diese Maßnahme zu erwarten ist, daß der 
Schüler den betreffenden Pflichtgegenstand im fol­
genden Unterrichtsjahr mit Erfolg abschließt, ist 
die Berechtigung gerechtfertigt, in die nächsthö­
here Schulstufe aufsteigen zu dürfen. Dies bedeu­
tet, daß der Schüler gemäß § 27 aus dem Grunde 
eines "Nicht genügend" in einem leisT.ungsdiffe­
renzierten Pflichtgegenstand in einer höheren Lei­
stungsgruppe die betreffende Schulstufe nicht wie­
derholen darf, ausgenommen es liegen die Gründe 
gemäß § 27 Abs. 2 für eine freiwillige Wiederho­
lungvor. 

ZuZ 24: 

Das Überspringen von Schulstufen ist nur bei 
außergewöhnlichen Leistungen gerechtfertigt. In 

Schularten mit Leistungsgruppen liegt eine außer­
gewöhnliche Leistung sicher nur dann vor, wenn 
sich der Schüler in allen leistungsdifferenzierten 
Pflichtgegenständen in der höchsten Leistungs.! 
gruppe befindet. Darauf muß im ~ 26 Abs: 1 
Bedacht genommen werden. Darüber hmaus hat Im 
Hinblick auf die vorgesehene Einführung, der Mit­
telschule der Hinweis auf die Hauptschule (Erster 
Klassenzug) zu entfallen. 

ZuZ 25: 

Die derzeitigen Bestimmungen über die Auf­
'nahme in die erste Stufe einer Hauptschule, einer 
mittleren oder einer höheren Schule bedürfen 
wegen der vorgesehenen Änderungen im Mittelstu­
fenbereich einer Anpassung. 

Abs. 1 der vorgesehenen Neufassung des § 28 
entspricht dem geltenden § 28. Lediglich der le~zte 
Satz hat zu entfallen, da die Mittelschule mcht 
mehr in Klassenzüge zu gliedern ist, sondern die 
Schüler - abgesehen von den leistungsdifferenzielr­
ten Unterrichtsgegenständen - ohne Bedacht­
nahme auf ihre Leistungen gemeinsam zu untelr­
richten sind. Die derzeitigen Abs. 2 und 3 des § 28 
enthalten die besonderen Bestimmungen im Zusam­
menhang mit der Klassenzugsdifferenzierung dt:r 
Hauptschule ("Eignung für den Ersten Klassen­
zug"). Diese Bestimmungen sind nach einem Ers~tz 
der Hauptschule durch die Mittelschule entbehrlich 
und haben daher zu entfallen. 

Abs. 2 der Entwurfsfassung entspricht dem der­
zeitigen Abs.4 mit folgenden Änderungen bzw. 
Ergänzungen: 

a) Derzeit hindern die Pflichtgegenstände 
Latein, Lebende Fremdsprache, Geometri­
sches Zeichnen und Kurzschrift den erfolg­
reichen Abschluß der achten Schulstufe als 
Aufnahmsvoraussetzung in di~ erste Stufe 
einer mittleren oder höheren Schule nicht, 
weil nicht in allen Schularten, die die achte 
Schulstufe führen, diese Pflichtgegenstände 
vorgesehen sind und ohne diese Ausnahmen~­
gelung eine ungleiche Behandlung der S~hü­
leI' eintreten würde. Nach dem Entwurf emer 
7. Schulorganisationsgesetz-Novelle ist 
jedoch auch in der achten Stufe der Volks­
schule und für alle Schüler der Mittelschule 
(im Gegensatz zum Zweiten Klassenzug der 
Hauptschule) die Lebende Fremdsprache 
Pflichtgegenstand, . sodaß eine Nichtberück­
sichtigung der Leistungsbeurteilung in diesem 
Pflichtgegenstand nicht gerechtfertigt wäre. 
Da nach dem genannten Entwurf im Gymna­
sium - im Gegensatz zu allen anderen Schu­
len im Mittelstufenbereich - auf der achten 
Schulstufe statt Geometrischem Zeichnen 
Latein oder eine zweite lebende Fremdspra­
che als Pflichtgegenstand vorgesehen ist, soll 
unter Bedachtnahme auf die derzeitige Rege­
lung weiterhin die Beurteilung in Latein und 
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Geometrischem Zeichnen sowie im Hinblick 
auf die Neueinführung der Möglichkeit des 
Besuches ,einer zweiten "lebenden Fremdspra­
che auch :diese außer Betracht bleiben. Da in 
der achten Schulstufe nach dem genannten 
Entwurf Kurzschrift nicht mehr Pflichtge­
genstand 'sein soll, muß dieser Pflichtgegen­
stand bei der Aufzählung der außer Betracht 
zu bleibenden Pflichtgegenstände entfallen. 

b) Bezüglich der Sonderregelung des erfolgrei­
chen Abschlusses der achten Schulstufe als 
Aufnahmsvoraussetzung in die erste Stufe 
einer mittleren oder höheren Schule durch , 
den Polytechnischen Lehrgang nach erfolg­
reichem Abschluß der siebenten' Schulstufe 
wird auf die Ausführungen unter Z 3.2 des 
allgemeinen Teiles der Erläuterungen verwie­
sen. 

Abs. 3 der Entwurfsfassung entspricht dem der­
zeitigen Abs. 5, wobei jedoch auf den Ersatz der 
Hauptschule durch die Mittelschule Bedacht 
genommen wird. 

Abs. 4 der Entwurfsf~ssung übernimmt den 
Wortlaut des bisherigen Abs. 6. , 

ZuZ 26: 

Auch diese Bestimmung ist wegen des Ersatzes 
der Hauptschule durch die Mittelschule erforder­
lich, doch enthält sie keine inhaltliche Änderung. 

Zu Z 27: 

§ 29 Abs. 2 findet auch bei der Aufnahme in eine 
Allgemeine Sonderschule nach vorhergehendem 
Besuch einer apderen Schule Anwendung. Da eine 
Wiederholung einer bisher besuchten, jedoch nega­
tiv abgeschlossenen Schulstufe in der Allgemeinen 
Sonderschule im Hinblick auf deren Lehrplan 
ungerechtfertigt wäre, bedarf es für diesen Fall 
einer Sonderbestimmung. 

Da ein Schüler zum Aufsteigen in die nächste 
Schulstufe auch dann berechtigt ist, wenn er in den 
leistungsdifferenzierten Pflichtge'genStänden in der 
niedrigsten Leistungsgruppe war und in dieser kein 
"Nicht genügend" erhalten hat, wäre es ungerecht­
fertigt, durch ein "Nicht genügend" in einer ande­
ren als der niedrigsten Leistungsgruppe einen Über­
tritt behindern zu lassen.' Es kann nämlich ange­
nommen werden, daß bei rechtzeitiger Umstufung 
in eine niedrigere Leistungsgruppe der Schüler die 
Schulstufe erfolgreich' im Sinne des § 25 Abs. 1 
abgeschlossen hätte. § 29 Abs. 2 wäre daher ent­
sprechend zu ergänzen. 

Die weitere Ergänzung betrifft die Einstufung in 
die Leistungsgruppen im Falle eines Übertrittes von 
der allgemeinbildenden höheren Schule in die Mit­
telschule. 

Zu Z 28: 

Da die Hauptschule durch die Mittelschule 
ersetzt werden soll, die nicht in Klassenzüge einge­
teilt ist, besteht, in Hinkunft nicht mehr die Frage, 
in welchem Klassenzug ein Schüler im Falle des 
Übertrittes von der allgemeinbildenden höheren 
Schule in eine Hauptschule die Schulstufe zu wie­
derholen hat. 

ZuZ 29: 

Der vorgesehef.le Ersatz des § 40 Abs. 3 des 
Schulorganisationsgesetzes (Übertritt V0n Schülern 
des Ersten Klassenzuges der Hauptschule in die all­
gemeinbildende höhere/ Schule) durch den in dem 
Entwurf einer 7. Schulorganisationsgesetz-Novelle 
vorgesehenen § 40 Abs. 2 macht eine entsprechende 
Anpassung des § 30 des Schulunterrichtsgesetzes 
erforderlich. § 40 Abs. 2 des Schulorganisationsge­
setzes in der genannten Entwurfsfassung lautet: 

,,(2) Schüler der Mittelschule dürfen während 
des Unterrichtsjahres in die gleiche, nach dem 
erfolgreichen Abschluß einer Schulstufe in die 
jeweils nächsthöhere Stufe der allgemeinbildenden 
höheren Schule übertreten, wobei eine Aufnahms­
prüfung nur in jenen Pflichtgegenständen, die sie in 
der niedrigsten Leistungsgruppe besucht haben, 
sowie in jener Fremdsprache, die sie noch nicht im 
gleichen Ausmaß besucht haben, abzulegen ist." 

Zu Z 30: 

Zu§ 31 a: 

Die 6. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBI. 
Nr. 142/1980, hat den Polytechnischen Lehrgang 
durch die Übertragung des Schulversuches auf 
Grund der 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle in 
das RegelSchulwesen neu gestaltet. Hiebei' wurde 
jedoch der gemäß § 7 des Schulorganisationsgeset­
zes geführte Schulversuch "Qualifikationsprü­
fung", der der Verbesserung vorangegangener Lei­
stungsbeurteilung dient, nicht in das Regelschulwe­
sen übergeführt. Die Schüler müssen nach dem 
Schulversuch, der noch auf Grund der seinerzeiti­
gen Struktur des Polytechnischen Lehrganges und 
unter Bedachtnahme auf die damals' geltenden 

,Lehrpläne gestaltet wurde, zusätzliche Unterrichts­
veranstaltungen besuchen und "Externistenprüfun­
gen" über den entsprechenden Lehrstoff der 
Hauptschule ablegen. Der Schulversuch wird in 
den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik und 
Lebender Fremdsprache durchgeführt. Die Lei­
stungsdifferenzierung in den Pflichtgegenständen 
Deutsch und Mathematik, wobei der Lehrplan 
noch eine Verbindung zum Ersten Klassenzug der 
Hauptschule herstellt, macht die im Schulversuch 
vorgesehenen zusätzlichen Unterrichtsveranstaltun­
gen und besonderen Prüfungen für die Schüler der 
ersten Leistungsgruppe entbehrlich. Analoges gilt 
für jene Schüler, die den alternativen Pflichtgegen­
stand "Lebende Fremdsprache für Fortgeschrit-
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tene" besuchen. Die Vergleichbarkeit besteht nur 
so lange, als diese nach den durch Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht und Kunst zu erlas­
senden Lehrplan gegeben ist; daher muß auch die 
Feststellung, ob Bildungsziel und Lehrstoff überein­
stimmen, einer Verordnung des Bundesministers 
für Unterricht und Kunst überlassen bleiben. Da 
der Begriff "Leistungsbeurteilung" in leistungs­
differenzierten Unterrichtsgegenständen die Note 
in Verbindung mit der Leistungsgruppe umfaßt, 
besteht die Verbesserungsmöglichkbt nicht nur 
hinsichtlich der Note sondern auch der Leistungs­
gruppe. 

Zu pt b: 

Entsprechend dem bewährten Konzept der 
Schulversuche sind die Schüler in den leistungdiffe­
renzierten Unterrichtsgegenständen nicht sofort in 
Leistungsgruppen einzustufen, sondern ist der 
Unterricht vorerst für alle Schüler der betreffenden 
Klasse gemeinsam zu führen. Im Rahmen eines 
Beobachtungszeitraumes ist die Leistungsfähigkeit 
der Schüler festzustellen. Am Ende dieses Zeitrau­
mes sind sie in die Leistungsgruppen einzustufen. 
Erst ab diesem Zeitpunkt erfolgt der Unterricht in 
leistungsdifferenzierter Form. U~ter Bedachtnahme 
auf die auch sonst für die Leistungsfeststellung gel­
tenden Regelungen soll auch für die Einstufung in 
die Leistungsgruppen vor allem das Ergebnis der 
ständigen Beobachtung der Mitarbeit de,s Schülers 
im Unterricht maßgeblich sein. Wennl?;leich der 
Beobachtungszeitraum mehrere Wochen umfassen 
kann, ist für eine gesicherte Einstufung die 
Bedachtnahme auf die Jahresbeurteilung im pflicht­
gegenstand des vorangegangenen Unterrichtsjahres 
von Bedeutung. Durch das Wort "allenfalls" im 
Zusammenhang mit der Berücksichtigung von 
mündlichen und schriftlichen Leistungsfeststellun­
gen wird zum Ausdruck gebracht, daß solche nur 
zu berücksichtigen sind, wenn diese auf Grund der 
Verordnung über die Leistungsbeurteilung vorlie­
gen. Im Gegensatz zur Sondersituation der Schul­
versuche sind für die Einstufungen keine eigenstän­
digen Feststellungen (zB Tests) vorgesehen. 

Da die Bildungs- und Lehraufgaben in den ein­
zelnen Pflichtgegenständen entsprechend der Ver­
ordnung des Bundesministers für Unterricht und 
Kunst untet:schiedlich sind, kann der Gesetzgeber 
keinen einheitlichen Beobachtungszeitraum festle­
gen; daher sieht Abs. 2 vor, daß auch der Beobach­
tungszeitraum in den einzelnen leistungsdifferen­
zierten lPflichtgegenständen durch Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht und Kunst festzule­
gen ist. 

Zum Begriff "Unterrichtsjahr" an lehrgangsmä­
ßigen und saisonmäßigen Berufsschulen ist festzu­
stellen, daß dieser schulunterrichtsrechtlich die 
Dauer des Lehrganges bzw. des Unterrichtes auf 
einer Schulstufe an der saisonmäßigen Berufsschule 
umfaßt. 

Nach dem vorgesehenen Abs. 3 hat die Einstu­
fung eine Konferenz der Lehrer vorzunehmen, die 
in den Leistungsgruppen des betreffenden Pflicht­
gegenstandes unterrichten werden. Durch die~en 
Personenkreis erscheint die sowohl vom Inhaltli­
chen als auch vom Organisatorischen notwendige 
Koordination gewährleistet, ohne daß nicht unbe­
dingt erfor"derliche Lehrer zusätzlich belastet wer­
den. Da es sich bei dieser Konferenz um eine Leh­
rerkonferenz im Sinne des § 57 Abs. 3 des Schulun­
terrichtsgesetzes handelt, besteht - sofern dies aus 
organisatorischen Gründen zweckmäßig erscheint 
- die Möglichkeit, daß gemäß § 57 Abs. 8 der 
Schulleiter den Vorsitz in dieser Lehrerkonferenz 
übernimmt. 

Ebenso wie im Falle der Nichteignung für den 
Ersten Klassenzug der Hauptschule, wo nach dem 
derzeit geltenden § 29 des. Schulunterrichtsgesetzes 
keine Berufungsmöglichkeit besteht, sondern eine 
Überprüfung nur· durch eine Aufnahmsprüfung 
(§ 29 Abs. 3) möglich ist, sieht auch der vorliegende 
Entwurf gegen die Einstufung in die Leistungs­
gruppe keine Berufung sondern nur eine Überprü­
fung durch eine Aufnahmsprüfung in die ange­
strebte Leistungsgruppe vor. Die diesbezüglichen 
Bestimmungen enthält der Abs. 4. Für die ganzjäh­
rigen Berufsschulen wurde die Frist von acht Tagen 
für die Bekanntgabe vorgesehen, damit eine Zustel­
lung durch persönliche Übergabe an den Schüler 
(auch im Sinne des § 72 Abs.2 des Schulunter­
richtsgesetzes) erfolgen kann; sonst wäre an dieser 
Form der Berufsschule immer· Postzustellung~ 
erforderlich. 

Zu § 3t c: 

Dem System der Leistungsgruppen entspricht es, 
daß nach der erstmaligen "Einstufung" in eine der 
Leistungsgruppen -. entsprechend den Leistungen 
des Schülers - Umstufungen erfolgen können. Die 
Anzahl der U mstufungstermine steht in engem 
Zusammenhang mit dem Lehrplan sowie mit den 
Möglichkeiten, die dem Schüler durch den Förder­
unterricht gemäß § 8 lit. e des Schulorganisations­
gesetzes, BGBI. Nr. 24211962 in der Fassung BGBI. 
Nr. 14211980, geboten werden. Im Hinblick darauf 
setzt der vorliegende Abs. 1 den Rahmen für die 
Anzahl der Umstufungstermine mit mindestens 
einem und höchstens vier fest und überläßt die kon­
krete Festlegung dem Verordnungsgeber. Die 
Umstufung selbst erfolgt, wenn gie Voraussetzun­
gen des Abs. 2 oder 3 vorliegen. 

Die im letzten Satz des Abs. 4 vorgesehene 
Wahlmöglichkeit· zwischen Leistungsgruppen ist 
derzeit in Schulversuchen zur Oberstufe der alIge- . 
meinbildenden höheren Schule vorgesehen. 

Für die Umstufung list während des Unterrichts­
jahres nach dem vorliegenden Konzept keine Kon­
ferenz erforderlich, sondern hat - nach Feststel­
lung des betreffenden Lehrers, daß die V orausset-
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zungen des Abs. 2 oder 3 vorliegen - der Schullei­
ter die Umstufung vorzunehmen; dadurch ist vor­
gesorgt, daß einerseits die fachlichen Vorausset­
zungen durch das Gutachten des Lehrers einerseits 
und andererseits die Durchführung der organisato­
rischen Maßnahmen (Änderung der Schülergrup­
pen) durch die Einbindung des Schulleiters gewähr­
leistet sind. Die Umstufung am Ende eines Unter­
richtsjahres für das nächste Unterrichtsjahr hat die 
Klassenkonferenz gemäß § 20 Abs. 6 vorzunehmen, 
um aus pädagogischen und ökonomischen Grün­
den dne gemeinsame Aussage über die Leistungen· 
des Schülers im abgelaufenen Unterrichtsjahr und 
die sich für das kommende Schuljahr ergebenden 
Folgerungen zu erzielen. 

Zu § 31 d: 

Schulversuche im Sonderschulbereich haben 
. gezeigt, daß einzelne Kinder, insbesondere in den 
Bereichen Deutsch und (oder) Mathematik im Ver­
hältnis zu den and~ren Pflichtgegenständen über­
oder unterfordert sind. Insbesondere erscheint es 
im Hinblick auf die Vorbereitung von Sonderschü­
lern für das spätere praktische Leben (vor allem im 
Zusammenhang mit therapeutischen und funktio­
nellen Übungen) unzweckmäßig, sie wegen eines 
dieser Unterrichtsgegenstände die gesamte Schul­
stufe wiederholen zu lassen, da dann in anderen 
Bereichen die entsprechende Förderung nicht opti­
mal durchgeführt werden kann. Aus diesem Grund 
sieht der Entwurf vor, daß die Erziehungsberech­
tigten den Schüler zur Teilnahme am Unterricht in 
Deutsch und (oder) Mathematik der nächstniedri­
geren oder nächsthöheren Schulstufe anmelden 
kÖhnen, wenn die Klassenkonferenz bzw. Schul­
konferenz feststellt, daß hieduich eine bessere För­
derungsmöglichkeit gegeben ist. Die Feststellung 
der Klassen- bzw. Schulkonferenz ist als ein Gut­
achten aufzufassen. Die Entscheidung selbst liegt 
bei den Erziehungsberechtigte~. 

ZuZ 31: 

Die Neufon~lUlierungdes § 32 Abs. 4 nimmt auf 
den durch den ,Entwurf einer 7. Schul organisations­
gesetz-Novelle vorgesehenen Ersatz der klassen­
zugsdifferenzierten Hauptschule durch die Mittel-
schule Bedacht. . 

Zu Z 32 und 33: 

Auch die hier vorgesehenen Änderungen sind 
durch die im Entwurf einer 7. Schulorganisations­
gesetz-Novelle vorgesehenen Änderungen im Mit­
telstufenbereich bedingt. 

ZuZ 34: 

Wegen der verkürzten Unterrichtsdauer an vier­
semestrigen Kollegs, an denen wegen der Dauer 
der Ferialpraxis die Hauptferien verlängert werden 
und für dreisemes'trige Kollegs ist aus zeitlichen 

Gründen die Ablegung der Reifeprüfung in den 
letzten zehn Wochen des letzten Semesters nicht· 
möglich, sodaß diesbezüglich Sonderbestimmungen 
erforderlich sind. 

ZuZ35: 

Gemäß § 25 Abs. 3 des Schulorganisationsgeset­
zes sind bestimmte Arten von Sonderschulen unter 
Bedachtnahme auf den Lehrplan, nach dem sie 
geführt werden, mit "Volksschule", "Hauptschule" 
bzw. "Polytechnischer Lehrgang" unter Beifügung 
der Art der Behinderung zu bezeichnen. Während 
bei der Ausbildung an einer Sonderschule für Kin­
der mit Kqrperbehinderung der Hinweis auf die 
Behinderungsart, die ja beim betreffenden Schüler 
evident ist, keine Diskriminierung darstellt, sondern 
durch die im Rahmen der Sonderschulausbildung 
erfolgten speziellen funktionellen und therapeuti­
schen Übungen eine besonders gute Ausbildung des 
betreffenden Schülers dokumentiert, hat· ein Hin­
weis auf die Sondererziehungsschule, die für erzie­
hungsschwierige Kinder bestimmt ist, zweifellos 
einen diskriminierenden Effekt. Aus dies~m 
Grunde sieht derzeit das Schulunterrichtsgesetz im 
§ 42 Abs. 14 die Möglichkeit der Ausstellung eines 
Externistenzeugnisses vor; DafÜr ist ein gesonder­
tes Ansuchen und ein zusätzlicher Verwaltungsauf­
wand erforderlich. Der im Art. I Z 18 des Entwur­
fes einer 7. Schulorganisationsgesetz-Novelle vor­
gesehene Entfall des Hinweises auf die Sonderer­
ziehungsschule bei Führung dieser Schule nach 
dem Lehrplan der Volksschule, Mittelschule bzw. 
des Polytechnischen Lehrganges macht den' 
Umweg über das Externistenzeugnis entbehrlich. 
Dementsprechend ist der Entfall des § 42 Abs. 14 
vorgesehen. 

ZuZ 36: 

Die Schulver~'uche haben gezeigt, daß für die lei­
stungsdifferenzierten Pflichtgegenstände die Koor­
dination der Unterrichtstätigkeit im Hinblick auf 
die Erleichterung der Umstufung in andere Lei­
stungsgruppen und die Durchführung des Förder­
unterrichtes - sofern mehrere Lehrer in. diesen 
Unterrichtsgegenständen unterrichten einer 
fachkundigen Person übertragen werden muß. 
Daher ist es erforderlich, im Rahmen des 
10. Abschnittes des Schulunterrichtsgesetzes, der 
die Funtionen des Lehrers (zB Kustos, Werkstät­
tenleiter, Klassenvorstand, Fachvorstand) zum 
Inhalt hat, auch diesen Fachkoordinator vorzuse­
hen. Ab welcher Zahl von Klassen- bzw. Schüler­
gruppen die Bestellung eines Fachkoordinators not­
wendig ist, hängt vom Lehrplan ab. Daher muß 
auch diese Festlegung dem Verordnungsgeber 
überlassen werden. . 

ZuZ 37: 

Die vorgesehene Ergänzung trägt dem Umstand 
Rechnung, daß es zweckmäßig ist, daß den Vorsitz 
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in den Lehrerkonferenzen zur Einstufung in Lei­
stungsgruppen gemäß § 31 b Abs. 3 der Fachkoor­
dinator (§ 54 a in der Fassung des An. I Z 36) , 
führt, sofern nicht der Schulleiter selbst den Vorsitz 
übernimmt. ' 

ZuZ 38:, 

Die Neufassung des § 63 Abs. 4 nimmt auf den 
vorgesehenen Ersatz der Hauptschule durch die 
Mittelschule Bedacht. 

Zu Z 39: 

Die Neufassung des § 68 lit. t berücksichtigt den 
Entfall des § 42 Abs. 14 (siehe Z 35). 

ZuZ40: 

Die Neufassung des § 70 Abs. 1 lit. a berücksich­
tigt den' durch die vorgesehenen Änderungen im 
Mittelstufenbereich bedingten Entfall des Wechsels 
des Kl.assenzuges der Hauptschule gemäß § 31 des· 
Schulunterrichtsgesetzes. 

Zu Z 41 und 42: 

Die hier vorgesehenen Ergänzungen des § 71 
eröffnen Berufungsmöglichkeiten im Zusammen­
hang mit der erstmaligen Einstufung in eine Lei­
stungsgruppe sowie für bestimmte Fälle der Festle­
gung der Leistungsgruppe im kommenden Schul­
jahr. 

ZuZ43: 

Gemäß § 75 ist die Möglichkeit gegeben, daß 
Zeugnisse über einen im Ausland zurückgelegten 
Schulbesuch oder im Ausland abgelegte Prüfungen 
mit einem Zeugnis über einen Schulbesuch oder die 
Ablegung von Prüfungen im Sinne des Schulunter­
richtsgesetzes als gleichwertig anerkannt (Nostrifi­
kation) werden. Die damit im Zusammenhang ste­
henden Regelungen machen die Nostrifikation nur 
als Einzelerledigungen möglich. Durch den vorge­
sehenen Abs. 8 soll nun erreicht werden, daß eine 
Nostrifikation auch für im Inland gelegene Schulen 
mit ausländischem Lehrplan (zB Internationale 
Schule in Wien) möglich ist, und daß diese Nostri­
fikation im Hinblick auf die zu erwartende größere 
Zahl von diesbezüglichen Wünschen - bei V orlie­
gen der sonstigen Voraussetzungen - durch Ver­
ordnung erfolgen kann. 

Zu Artikel 11: 

Die in Art. I Z 25 (§ 28 Abs. 2 letzter Satz) vor­
gesehenen Änderungen sollen im Interesse der 
Schüler möglichst frühzeitig in Kraft treten. § 28 
muß jedoch auch im Zusammenhang mit dem vor­
gesehenen Ersatz der Hauptschule durch die Mit-

telschule novelliert werden; in diesem Zusammen­
hang wären die Neufassungen jedoch 1985 in Kraft 
zu setzen. Damit die eingangs erwähnte Maß­
nahme jedoch bereits mit 1. Jänner 1983 (si,~he 
Art. III Abs. 1) wirksam werden kann, bedarf es 
einer Übergangsfassung, die der vorliegende Arti­
kel II enthält. 

. Zu Artikel III: 

Abs. 1 enthält die Inkrafttretensbestimmungen, 
wobei jene Bestimmungen, die wegen des Ersatzes 
der Hauptschule durch die Mittelschule erforder­
lich sind, erst im Jahre 1985 in Kraft treten sollen. 
Sofern die einzelnen Bestimmungen Regelu~gen 
beinhalten, die in engem Zusammenhang mit der 
Führung des Unterrichtes, insbesondere bei geän­
derter Schulorganisation, stehen, müssen sie mit 
Beginn des Unterrichtsjahres, somit im September, 
in Kraft geseizt werden. Beinhalten die Bestimmun­
gen jedoch Regelungen für die Aufnahme ih andere 
Schularten, ohne daß vorher Schulen nach neuen 
Schulorganisationsformen .besucht werden, so müs­
sen die neuen Bestimmungen bereits zum Zeitpunkt 
der Aufnahmeverfahren vorliegen; sie sind daher 
mit Jänn,er in Kraft zu setzen. In, jenen Fällen, in 
denen Änderungen in den Zeugnissen bereits des 
Schuljahres i982183 durchgeführt werden sollen, 
muß das Inkrafttreten vor Ende des Unterrichtsjah­
res normien werden; um eine zu große, Differc:n­
zierung der Inkrafttretensbestimmungen zu vermei­
den, ist auch das Inkrafttreten dieser Bestimmun­
gen mit 1. Jänner 1983 vorgesehen. 

Da gemäß Artikel IX des Entwurfes für eine 
7. Schulorganisationsgesetz-Novelle die Haupt­
schule auslaufend außer Kraft treten soll, dh., daß 
mit der ersten Klasse der Hauptschule letztmalig im 
Schuljahr 1984/85 begonnen {verden darf, wären 
auch die auf die Hauptschule ~usdrücklich bezug­
nehmenden Bestimmungen desl Schulunterrichtsge­
setzes auslaufend außer Kraft ~u setzen. Während 
der Schuljahre 1985/86 bis 1987/88 würden dem­
nach einige Bestimmungen des Schulunterrichtsge­
setzes in der bisherigen Fassung für die, Haupt­
schule und in der neuen Fassung für die Mittel­
schule Geltung haben. 

III. Kosten 

Der Mehraufwand, der im schulunterrichtsrecht­
lichen Bereich durch den Entwurf einer 7. Schulor­
ganisationsgesetz-Novelle bedingt ist, wurde 
bereits in der Kostenberechnung für den Entwurf 
einer 7. Schulorganis,ationsgesetz-Novelle berück­
sichtigt. Im übrigen ist bei Gesetzwerdung des vor­
liegenden Entwurfes einer 3. Schulunterrichtsge­
setz-Novelle kein Mehraufwand zu erwarten. 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 
Geltende Fassung Entwurf 

(Artikel I) 

, Aufnahme als ordentlicher Schüler 

p ..... . 

(3) In die erste Stufe einer Hauptschule (Erster Klassenzug) oder einer allge­
meinbildenden höheren Schule mit Unter- und Oberstufe dürfen nur Bewerber 
aufgenommen werden, die höchstens das 13. Lebensjahr, in die fünfte Stufe'einer 
allgemein bildenden höheren Schule mit Unter- und Oberstufe oder in die erste 
Stufe des Oberstufenrealgymnasiums dürfen nur Bewerber aufgenommen wer­
den, die höchstens das 17. Lebensjahr im Kalenderjahr der Aufnahme vollen-
den. ..... ' 

p ..... . 

(3) In die erste Stufe einer allgemeinbildenden höheren Schule mit Mittel- und 
Oberstufe dürfen nur Bewerber aufgengmmen werden, die höchstens das 
13. Lebensjahr, in die fünfte Stufe einer allgemeinbildenden höheren Schule mit 
Mittel- und Oberstufe oder in die erste Stufe des Oberstufenrealgymnasiums 
dürfen nur Bewerber aufgenommen werden, die höchstens das 17. Lebensjahr im' 
Kalenderjahr der Aufnahme vollenden. . .... 

Aufnahmsverfahren 

§ 5. (1) ..... Die Schulbehörde zweiter Instanz kann von einer Anmeldung in 
die erste Stufe der Hauptschule oder in den Polytechnischen Lehrgang durch 
Verordnung absehen, wenn gewährleistet ist, daß die Schüler, die gemäß den 
Bestimmungen des Schulpflichtgesetzes, BGBI. Nr. 24111962, eine öffentliche 
Hauptschule oder einen öffentlichen Polytechnischen Lehrgang zu besuchen 
haben oder zu deren Besuch berechtigt sind, zu Beginn des Schuljahres in diese 
Schulen aufgenommen werden. 

(7) Für die Aufnahme in die Volksschule zu Beginn der Schulpflicht, den vor­
zeitigen Besuch der Volksschule, die Aufnahme in eine Sonderschule und die 
Zurück~tellung vom Schulbesuch gelten die Bestimmungen des Schulpflichtge­
setzes, BGBI. Nr. 24111962, und des Pflichtschulerhaltungsgesetzes des betref­
fenden Bundeslandes. 

§ 5. (1) ... , . Die Schulbehörde zweiter Instanz kann von einer Anmeldung in 
die erste Stufe der Mittelschule oder in den Polytechnischen Lehrgang durch 
Verordnung absehen, wenn gewährleistet ist" daß die Schüler, die gemäß den 
Bestimmungen des Schulpflichtgesetzes, BGBI. Nr. 24111962, eine öffentliche 
Mittelschule oder einen öffentlichen Polytechnischen Lehrgang zu besuchen 
haben oder zu deren Besuch berechtigt sind, zu Beginn des Schuljahres in diese 
Schulen aufgenommen werden. . 

(7) Für die Aufnahme in die Vorschulstufe und die erste Stufe der Volksschule 
sowie die Aufnahme in eine Sonderschule gelten die Bestimmungen des Schul­
pflichtgesetzes, BGBI. Nr. 24111962, und des Pflichtschulerhaltungsgesetzes des 
betreffenden Bundeslandes. 

Pflichtgegenstände 

§ 11. .' .... 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäß, wenn an einer 
Schule im Pflichtgegenstand Lebende Fremdsprache die Möglichkeit der Wahl 
zwischen verschiedenen Sprachen besteht. 

§ 11. ..... 

(4) Die Bestimmungen, der Abs. 1 bis 3 gelten sinn.l?emäß, wenn an einer 
Schule im Pflichtgegenstand oder in der verbindlichen Ubung Lebende Fremd­
sprache die Möglichkeit der Wahl zwischen verschiedenen Sprachen besteht. 
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Gel t end e F ass u -n g 

(6) Auf Ansuchen des Schülers oder von Amts wegen hat der Schulleiter einen 
Schüler von der Teilnahme an einzelnen Pflichtgegenständen zu befreien, wenn 
dieser aus gesundheitlichen Gründen daran nicht teilnehmen kann. 

Entwurf 

(Artikel I) 

(6) Auf Ansuchen des Schülers oder von Amts wegen hat der Schulleiter einen 
Schüler von der Teilnahme an einzelnen Pflichtgegenständen und verbindlichen 
Übungen zu befreien, wenn dieser aus gesundheitlichen Gründen daran nicht 
teilnehmen kann. 

Leistungsbeurteilung 

§ 18 ..... § 18 . ..... 

(12) Pflichtpraktika und Praktika außerhalb des schulischen Unterrichtes, (12) Pflichtpraktika und Praktika außerhalb des schulischen Unterrichtes, ver-
unverbindliche Übungen sowie therapeutische und funktionelle Übungen sind - bindliehe und unverbindliche Übungen, therapeutische und funktionelle Übun­
nicht zu beurteilen. gen sowie Kurse im Zusammenhang mit der Feststellung der Sonderschulbedürf­

tigkeit sind nicht zu beurteilen. 

§19 ..... 

Information der Erziehungsberechtigten und der Lehrberechtigten 

§ 19 . ..... 

(2) Nach der ersten Hälfte des Unterrichtsjahres ist - ausgenommen die lehr- (2) Am Ende des ersten Semesters ist - ausgenommen die Vorschulstufe, die 
gangs- und saisonmäßigen Berufsschulen, die Lehrgänge und Kurse mit einer lehrgangs- und saisonmäßigen Berufsschulen, die Lehrgänge und K\Jrse mit 
kürzeren Unterrichtsdauer als einem Unterrichtsjahr - für jeden Schüler eine einer kürzeren Unterrichtsdauer als einem Unterrichtsjahr - für jeden Schüler 
Schulnachricht auszustellen. Die Schulnachricht hat die Noten des Schülers in eine Schulnachricht auszustellen. Die Schulnachricht hat die Noten des Schülers 
den einzelnen Unterrichtsgegenständen (§ 18), sofern der Unterricht in Lei- in den einzelnen Unterrichtsgegenständen (§ 18) zu enthalten. Sofern der Unter­
stungsgruppen erfolgt, auch die Angabe der Leistungsgruppe, sowie die Noten für -richt in Leistungsgruppen erfolgt, ist zur Note auch die bisher besuchte Lei­
das Verhalten in der Schule und die äußere Form der Arbeiten (§ 21) zu emhal- - stungsgruppe und im Falle der Umstufung in eine andere Leistungsgruppe mit 
ten; in welchen Schularten und Schulstufen die Noten für das Verhalten des dem Ende des ersten Semesters auch die neue Leistungsgruppe anzugeben; an 
Schülers in der Schule und die äußere Form der Arbeiten in die Schulnachricht Berufsschulen entfällt die Angabe der Leistungsgruppe, doch ist im Falle des 
aufzunehmen sind, hat der Bundesminister für Unterricht und Kunst durch Ver- Besuches von Pflichtgegenständen mit erweitertem oder vertieftem Bildungsan­
ordnung nach den Aufgaben der einzelnen Schularten und der Altersstufe der gebot (§ 47 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes) ein diesbezüglicher Vermerk 
Schüler zu bestimmen. Für unverbindliche Übungen und für therapeutische und aufzunehmen, sofern dieser Vermerk nicht wegen der besonderen Bezeichnung 
funktionelle Übungen sind nur Teilnahmevermerke aufzunehmen. Der Bundes- dieser Pflichtgegenstände entbehrlich ist. Im Falle des § 31 d ist ein diesbezügli­
minister für Unterricht lind Kunst kann durch Verordnung für die erste oder die eher Vermerk aufzunehmen. Ferner hat die Schulnachricht die Noten des Schü­
ersten beiden Stufen der Volksschule und für Sonderschulen mit Klassenlehrer- lers für das Verhalten in der Schule und die äußere Form der Arbeiten (§ 21) zu 
system bestimmen, daß für alle oder mehrere Unterrichtsgegenstände, ausge- enthalten; in welchen Schularten und Schulstufen die Noten für das Verhalten 
nommen Religion, nur eine Gesamtnote einzutragen ist. In Sonderschulen für des Schülers in der Schule und der äußeren Form der Arbeiten in die Schulnach­
schwerstbehindene Kinder und in Sonderschulen für mehrfach behinderte Kin- richt aufzunehmen sind, hat der Bundesminister für Unterricht und Kunst durch 

-o 

'" o 
0-
("J) ... 
tp 
~. ;;;­

cr« 
("J) 

::: 

'" 

1030 der B
eilagen X

V
. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
19 von 36

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung 

der ist an Stelle der Noten der erreichte Entwicklungsstand des Schülers darzu­
stellen. 

(5) In den Fällen· der vorstehenden Absätze treten an die Stelle der Erzie­
hungsberechtigten bzw. der Lehrberechtigten die Schüjer selbst, wenn sie eigen­
berechtigt sind. 

(6) Die Verständigungen gemäß den Abs: 1 bis 5 haben ausschließlich Infor­
mationscharakter . 

Entwurf 

(Artikel I). 

Verordnung nach den Aufgaben der einzelnen Schularten und Altersstufen der 
Schüler zu bestimmen. Für verbindliche und unverbindliche Übungen sowie für 
therapeutische und funktionelle Übungen sind nur Teilnahmevermerke aufzu­
nehmen. Der Bundesminister für Unterricht und Kunst kann durch Verordnung 
für die erste oder die ersten beiden Stufen der Volksschule und für Sonderschu­
len mit Klassenlehrersystem bes~immen,daß für alle oder mehrere Unterrichtsge­
genstände, ausgenommen Religion, nur eine Gesamtnote einzutragen ist. In Son~ 
derschulen für schwerstbehinderte Kinder ist an Stelle der Noten der erreichte 
Entwicklungsstand des Schülers darzustellen; dies gilt auch in Sonderschulen für. 
mehrfach behinderte Kinder, wenn Arten und Ausmaß der Mehrfachbehinde­
rung diese Form der Beurteilung erforderlich machen. 

(5) An Schularten mit Leistungsgruppen ist den Erziehungsberechtigten die 
Umstufung in eine andere Leistungsgruppe während des Unterrichtsjahres inner­
halb von einer Woche mitzuteilen. 

(6) In den F~llen der vorstehenden Absätze treten an die Stelle der Erzie­
hungsberechtigt~n bzw. der Lehtberechtigten die Schüler selbst, wenn sie eigen­
berechtigt sind. 

(7) Die Verständigungen gemäß den Abs. 1 bis 6 haben ausschließlich Infor­
mationscharakter. 

(8) In der 4. und 8. Schulstufe sind die Erziehungsberechtigten gegen Ende 
des ersten Semesters oder am Beginn des zweiten Semesters des Unterrichtsjah­
res über den nach den Interessen und Leistungen empfehlenswerten weiteren Bil­
dungsweg nachweislich zu informieren. Die Information hat an Schulen mit 
Klassenlehrersystem auf Grund einer Beratung der Schulkonferenz und an den 
übrigen Schulen auf Grund einer Beratung der Klassenkonferenz zu erfolgen. 

Leistungsbeurteilung für eine Scbulstufe 

§ 20. (1) Der Beurteilung der Leistungen eines Schülers in einem Unterrichts­
gegenstand auf einer ganzen Schulstufe hat der Lehrer alle in dem betreffenden 
Unterrichtsjahr erbrachten Leistungen (§ 18) zugrunde zu legen, wobei dem 
zuletzt erreichten Leistungsstand das größere Gewicht zuzumessen ist. 

§ 20. (1) Der Beurteil~ng der Leistungen eines Schülers. in einem Unterrichts­
gegenstand auf einer ganzen Schulstufe hat der Lehrer alle in dem betreffenden 
Unterrichtsjahr erbrachten Leistungen (§ 18) zugrunde zu legen, wobei dem 
zuletzt erreichten Leistungsstand das größere Gewicht zuzumessen ist. Dabei 
sind die fachliche Eigenart des Unterrichtsgegenstandes und der Aufbau des 
Lehrstoffes zu berücksichtigen. 
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Geltende Fassung 

(7) Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 6 finden keine Anwendung auf die erste 
Schulstufe. 

Entwurf 

(Artikel I) 

(7) Auf die Vorschulstufe sind die· Abs. 1 bis 6 und auf die erste Stufe der 
V olks- und SO,nderschule sind die Abs. 2 bis 6 nicht anzuwenden. 

Jahreszeugnis, Abschlußzeugnis, Schulbesuchsbestätigung 

§ 22 ..... . 

(2) .... . 

d) die Unterrichtsgegenstände der betreffenden Schulstufe und die Beurtei­
lung der darin erbrachten Leistungen (§ 20), sofern der Unterricht in Lei­
stungsgruppen erfolgt, auch die Angabe der Leistungsgruppe; 

f) die allfälligen Beurkundungen über 
aa) die Berechtigung oder Nichtberechtigung zum Aufsteigen oder den 

nicht erfolgreichen Abschluß der letzten Stufe der besuchten Schulart 
(§ 20 Abs. 6, § 25, § 31 Abs. 3 oder 4), -

bb) die Eignung zum Besuch des Ersten oder Zweiten Klassenzuges der 
Hauptschule (§ 28 Abs. 2), 

cc) den guten Gesamterfolg (§ 30 Abs. 1), 
dd) die Zulässigkeit der Ablegung einer Wiederholungsprüfung (§ 23) 

oder der Wiederholung einer Schulstufe (§ 27, § 31 Abs. 6), 
ee) die Beendigung des Schulbesuches wegen Überschreitens der zulässi­

gen Höchstdauer (§ 33 Abs. 2lit. d); 
g) die Feststellung, daß der Schüler die Schulstufe mit ausgezeichnetem 

Erfolg abgeschlossen hat, wenn er in mindestens der Hälfte der Pflichtge-

§ 22 ..... . 

(2) .... . 

d) die Unterrichtsgegenstände der betreffenden Schulstufe und die Beurteilung 
der darin erbrachten Leistungen (§ 20), sofern der Unterricht in Leistungs­
gruppenerfolgt auch die Angabe der Leistungsgruppe ; an Berufsschulen 
entfällt die Angabe der Leistungsgruppe, doch ist im Falle des Besuches von 
Pflichtgegenständen mit erweitertem oder vertieftem Bildungsangebot 

-(§ 47 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes) ein diesbezüglicher Vermerk 
aufzunehmen, sofern dieser Vermerk nicht wegen der besonderen Bezeich­
nung dieser Pflichtgegenstände entbehrlich ist; im Falle des § 31 d ist ein 
diesbezüglicher Vermerk aufzunehmen; 

f) allfällige Beurkundtingen über 
aa) 

bb) in leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen die Leistungsgruppe, 
die der Schüler im folgenden Unterrichtsjahr zu besuchen hat (§ 20 
Abs. 6, § 31 b, § 31 c); an den Berufsschulen hat diese Beurkundung 
nur im Falle einer Umstufung in die höhere Leistungsgr~ppe zu erfol­
gen (§ 31 c Abs. 7), 

ce) die Zulässigkeit der Ablegung einer Wiederholungsprüfung (§ 23) 
ndn der Wil'llcrhnlung einn Schulstufe (~ 2t:§ 31 ,\bs, 6), 

dd) die Beendigung des Schulbesuches wegen Überschreitens der zulässi­
gen Höchstdauer (§ 33 Abs. 2 lit. cl); 

g) die Feststellung, daß der Schüler die Schulstufe mit ausgezeichnetem 
Erfolg abgeschlossen hat, wenn er in mindestens der Hälfte der Pflichtge-
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Geltende Fassung 

genstände mit "Sehr gut" und in den übrigen Pflichtgegenständen mit 
"Gut" beurteilt wurde; Beurteilungen mit "Befriedigend" hindern diese 
Feststellung nicht, wenn dafür gleich viele Beurteilungen init "Sehr gut" 
über die Hälfte der Pflichtgegenstände hinaus vorliegen; , 

h) im Falle der, Beendigung der allgemeinen Schulpflicht eine diesbezügliche 
Feststellung; 

i) Ort und Datum der Ausstellung, Unterschrift des Schulleiters und des 
Klassenvorstandes, Rundsiegel der Schule, 

(3) Für unverbindliche Übungen und für therapeutische Übungen ist an Stelle 
einer Beurteilung nur ein Teilnahmevermerk in das Jahreszeugnis aufzunehmen. 
Desgleichen ist im Jahreszeugnis zu vermerken, wenn ein Schüler von der Teil­
nahme an einem Pflichtgegenstand befreit ist (§ 11 Abs. 6, 7 oder 8). 

I, 

(8) Im Zeitpunkt des erfolgreichen Abschlusses der letzten Schulstufe einer 
Schulart ist neben dem Jahreszeugnis oder im Zusammenhang mit diesem ein 
Abschlußzeugnis auszustellen, wenn nicht gemäß § 39 Abs. 1 ein Reifeprufungs­
zeugnis, ein B~fähigungsprüfungszeugnis oder ein Abschlußprüfungszeugnis 
auszustellen ist. Das Abschlußzeugnis hat, ausgenommen an Berufsschulen, den 
Bildungsgang des Schülers wiederzugeben. Bei berufsbildenden Schulen können 
auch die damit verbundenen gewerblichen Berechtigungen angeführt werden. 

Entwurf 

(Artikel I) 

gen stände mit "Sehr gut" und in den übrigen Pflichtgegenständen mit 
"Gut" beurteilt wurde (Beurteilungen mit "Befriedigend" hindern diese 
Feststellung nicht, wenn dafür gleich viele Beurteilungen mit "Sehr gut" 
über die Hälfte der Pflichtgegenstände hinaus vorliegen); an Schularten 
mit Leistungsgruppen ist hiebei ein "Befriedigend" in der höchsten Lei­
stungsgruppe als "Gut" bzw. ein "Gut" als "Sehr gut" zu bewerten; an 
Schularten mit drei Leistungsgruppen ist diese Feststellung nur· dann zu 
treffen, wenn der Schüler in keinem leistungsdifferenzierten Pflichtgegen­
stand den Unterricht in der niedrigsten Leistungsgruppe am Ende des 
Unterrichtsjahres besucht hat; an Berufsschulen ist ein "Befriedigend" in 
einem Pflichtgegenstand mit erweitertem oder vertieftem Bildungsangebot 
als "Gut" bzw. ein "Gut" als "Sehr gut" zu bewerten, sofern dieses Bil­
dungsangebot nicht in einem zusätzlichen,Pflichtgegenstand erfolgt; 

h) im Falle einer Verbesserung der Beurteilung' in Pflichtgegenständen der 
achten Schulstufe (§ 31 a) einen diesbezüglichen Vermerk; 

i) im Falle der Beendigung der allgemeinen Schulpflicht eine diesbezügliche 
Feststellung; 

j) Ort und Datum der Ausstellung, Unterschrift des Schulleiters und des 
Klassenvorstandes, Rundsiegel der Schule. 

(3) Für verbindliche und unverbindliche Übungen sowie für therapeutische 
und funktionelle Übungen sind an Stelle der Beurteilung Teilnahmevermerke in 
das Jahreszeugnis aufzunehmen. Desgleichen ist im Jahreszeugnis zu vermerken, 
wenn ein Schüler von der Teilnahme an einem Pflichtgegenstand befreit ist (§ 11 
Abs. 6, 7 oder 8). 

(8) Im Zeitpunkt des erfolgreichen Abschlusses der letzten Schulstufe einer 
Schulart ist n'eben dem Jahreszeugnis oder im Zusammenhang mit diesem ein 
Abschlußzeugnis auszustellen, wenn hicht gemäß § 39 Abs. 1 ein Reifeprüfungs­
zeugnis, ein Befähigungsprüfungszeugnis oder ein Abschlußprufungszeugnis 
auszustellen ist. Bei berufsbildenden Schulen können auch die damit verbunde­
nen gewerblichen Berechtigungen angeführt werden. 
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Geltende Fassung Entwurf 

(Artikel I) 

Wiederholungsprüfung 

§ 23. (1) Wenn die Leistungen eines Schülers im Jahreszeugnis in einem oder 
zwei Pflichtgegenständen mit "Nicht genügend" beurteilt worden sind, darf der 
Schüler - ausgenommen in der Grundschule und in Sonderschulen mit Klassen­
lehrersystem - zu Beginn des folgenden Schuljahres eine Wiederholungsprü­
fung ablegen. 

(2) Wenn die Leistungen eines Schülers im Jahreszeugnis in zwei oder mehre­
ren Pflichtgegenständen mit "Nicht genügend" beurteilt worden sind, aber nur 
eine dieser Beurteilungen einem Übertritt in eine andere Schulart gemäß § 29 
entgegensteht, darf der Schüler aus dem betreffenden Pflichtgegenstand eine 
Wiederholungsprüfung ablegen. 

(5) .... Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat durch Verordnung 
nach der Art des Unterrichtsgegenstandes festzusetzen, ob die Wiederholung~­
prüfung schriftlich und mündlich, nu! mündlich oder auch praktisch abzulegen 
1St. 

§ 23. (1) Ein Schüler darf- ausgenommen in der Grundschule sowie in Son­
derschulen mit Klassenlehrersystem - zu Beginn des folgenden Schuljahres in 
einem oder zwei Pflichtgegenständen eine Wiederholungsprüfung ablegen, wenn 
im Jahreszeugnis 

1. der Schüler in Pflichtgegenständen ohne Leistungsgruppen mit "Nicht 
genügend" beurteilt worden ist, oder 

2. der Schüler in der niedrigsten Leistungsgruppe eingestuft war und mit 
"Nicht genügend" beurteilt worden ist, oder 

3. der Schüler in der letzten Stufe einer Schul art in einer höheren Leistungs-
gruppe eingestuft war und mit "Nicht genügend" beurteilt worden ist; 

hiebei darf die Gesamtanzahl der Beurteilungen mit "Nicht genügend" gemäß 
Z 1 bis 3 zwei nicht übersteigen. An lehrgangs- und saisonmäßigen Berufsschu­
len, über kein ganzes Unterrichtsjahr dauernde Berufsschulstufen sowie an Lehr­
gängen und Kursen, die nicht mit dem Ende des Unterrichtsjahres schließen, 
darf die Wiederholungsprüfung frühestens acht Wochen nach Abschluß des 
Lehrganges (Kurses) und spätestens zu Beginn des folgenden für den Schüler in 
Betracht kommenden Lehrganges (Kurses) abgelegt werden. 

(2) Wenn die Leistungen eines Schülers im Jahreszeugnis in mehr als zwei 
Pflichtgegenständen mit "Nicht genügend" beurteilt worden sind, aber nur 
höchsten zwei dieser Beurteilungen einem Übertritt in eine andere Schulart 
gemäß § 29 entgegenstehen, darf der Schüler aus den betreffenden Pflichtgegen­
ständen eine Wiederholungsprüfung ablegen. 

(5) ..... Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat durch Verordnung 
nach der Art des Unterrichtsgegenstandes festzusetzen, ob die Wiederholungs­
prüfung schriftlich und mündlich, nur schriftlich, nur mündlich oder auch prak­
tisch abzulegen ist. 

§2S ..... . 

~ufsteigen 

§2S. 

(3) Schüler von Volksschulen, Zweiten Kiassenzügen der Hauptschule und 
Sonderschulen sind ohne Rücksicht auf die Beurteilung in den Pflichtgegenstän-

(3) Schüler von Volksschulen und Sonderschulen sind ohne Rücksicht auf die 
Beurteilung in den Pflichtgegenständen Musikerziehung, Bildnerische Erzie-
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Geltende Fassung 

den Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Schreiben, Werkerziehung, Haus­
wirtschaft, Kurzschrift und Leibesübungen zum Aufsteigen berechtigt. Die 
Bestimmungen des Abs. 2 lit. a finden auch hinsichtlich der übrigen Pflichtgegen­
stände an den Volksschulen, Zweiten Klassenzügen der Hauptschule und an den 
Sonderschul~n keine Anwendung. 

(5) Schüler von Sonderschulen für schwerstbehinderte Kinder und von Son­
derschulen für mehrfach behinderte Kinder sind berechtigt, in die nächsthöhere 
Lehrplanstufe aufzusteigen, wenn sie nach der Entscheidung der Schulkonferenz 
gemäß § 20 Abs. 9 hiefür geeignet sind. ' 

(6) Einem Zeugnis im Sinne der vorstehenden Absätze ist die erfolgreiche 
Ablegung einer Prüfung über den zureichenden Erfolg der Teilnahme an einem 
gleichwertigen Unterricht im Sinne des Schulpflichtgesetzes gleichzuhalten. 

(7) In berufsbildenden Schulen und Anstalten der Lehrerbildung und der 
Erzieherbildung, in denen der Lehrplan Pflichtpraktika und Praktika außerhalb 
des schulischen Unterrichtes vorsieht, ist der Schüler zum Aufsteigen in die 
nächsthöhere Schulstufe nicht berechtigt bzw. kann die lehrplanmäßig letzte 
Schulstufe nicht erfolgreich abschließen, wenn er das vor dem abgelaufenen 
Schuljahr vorgeschriebene Pflichtpraktikum oder Praktikum nicht zurückgelegt 
hat. Diese Rechtsfolgen treten im Falle des § 11 Abs. 10 nicht ein. 

Entwurf 

(Artikel I) 

hung, Schreiben, Werkerziehung, Hauswirtschaft und Leibesübungen zum Auf­
steigen berechtigt. Die Bestimmungen des Abs. 2 lit. a finden auch hinsichtlich 
d~r übrigen Pflichtgegenstände an den Volksschulen und Sonderschulen keine 
Anwendung. 

(5) . Schüler, die in leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen ein "Nicht 
genügend" in einer anderen als der niedrigsten Leistungsgruppe erh'alten haben, 
sind berechtigt, in die nächsthöhere Schulstufe aufzusteigen, in der sie jedoch 
den betreffenden Pflichtgegenstand in der nächstniedrigeren Leistungsgruppe zu 
besuchen haben. 

(6) Schüler von Sonderschulen für schwerstbehinderte Kinder und von Son­
derschulen für mehrfach behinderte Kinder sind berechtigt, in die nächsthöhere 
Lehrplanstufe aufzusteigen, wenn sie nach der Entscheidung der Schulkonferenz 
gemäß § 20 Abs. 9 hiefür geeignet sind. 

(7) Einem Zeugnis im Sinne der vorstehenden Absätze ist die erfolgreiche 
Ablegung einer Prüfung über den zureichenden Erfolg der Teilnahme an einem 
gleichwertigen Unterricht im Sinne des Schulpflichtgesetzes gleichzuhalten. 

(8) In beruf~bildenden Schulen und Anstalten der Lehrerbildung und der 
Erzieherbildung, in denen der Lehrplan Pflichtpraktika und Praktika außerhalb 
des schulischen Unterrichtes vorsieht, ist der Schüler zum Aufsteigen in die 
. nächsthöhere Schulstufe nicht berechtigt bzw. kann die lehrplanmäßige letzte 
Schulstufe nicht erfolgreich abschließen, wenn er das vor dem abgelaufenen 
Schuljahr vorgeschriebene Pflichtpraktikum oder Praktikum nicht zurückgelegt 
hat. Diese Rechtsfolgen treten im Falle des § 11 Abs. 10 nicht ein. 
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Geltende Fassung 

§ 26. (1) Ein Schüler, der auf Grund seiner 
außergewöhnlichen Leistungen die geistige Reife 
besitzt, am Unterricht in der übernächsten Stufe 
einer Hauptschule (Erster Klassenzug), einer mitt­
leren oder einer höheren Schule mit Erfolg teilzu­
nehmen, ist auf sein Ansuchen mit Bewilligung der 
Schulbehörde erster Instanz in die übernächste 
Stufe aufzunehmen, wenn er hinsichtlich sei­
nes Alters dieser Schulstufe entspricht und eine 
Überforderung in körperlicher und geistiger Hin­
sicht nicht zu befürchten ist. Im Zweifel hat die 
zuständige Schulbehörde den Schüler einer Einstu­
fungsprüfung und allenfalls auch einer schulpsy~ 
chologischen und (oder) schulärztlichen Untersu­
chung zu unterziehen. 

Aufnahme in die erste Stufe einer Hauptschule, 
einer mittleren oder eUter höheren Schule 

§ 28. (1) Der erfolgreiche Abschluß der vierten' 
Stufe der Volksschule als Voraussetzung für die 
Aufnahme in die erste Stufe einer Hauptschule 
oder einer allgemeinbildenden höheren Schule ist 
gegeben, wenn das Zeugnis über die vierte Stufe 
der Volksschule in keinem Pflichtgegenstand die 
Note "Nicht genügend" enthält. Für die Aufnahme 
in den Zweiten Klassenzug der Hauptschule haben 
die im § 25 Abs. 3 genannten Pflichtgegenstände 
außer Betracht zu bleiben. . 

Entwurf 

(Artikel I) 
Überspringen von Schulstufen 

§ 26. (1) Ein Schüler, der auf Grund seiner 
außergewöhnlichen Leistungen die geistige Reife 
besitzt, am Unterricht in der übernächsten Schul­
stufe einer Mittelschule, einer mittleren oder einer 
höheren Schule mit Erfolg teilzunehmen, ist auf 
sein Ansushen mit Bewilligung der Schulbehörde 
erster In,stanz in die übernächste Stufe aufzuneh­
men, wenn er hinsichtlich seines Alters dieser 
Schulstufe entspricht und eine Überforderung in 
körperlicher und geistiger Hinsicht nicht zu 
befürchten ist. An Schulanen mit Leistungsgruppen 
muß der Schüler in allen leistungsdifferenzierten 
Pflichtgegenständen die höchste Leistungsgruppe 
besuchen und muß die erfolgreiche Teilnahme am 
Unterricht in der jeweils höchsten Leistungsgruppe 
. in der übernächsten Stufe zu erwarten sein. Im 
Zweifel hat die zuständige Schulbehörde den Schü­
ler einer Einstufungsprüfung und allenfalls auch 
einer schulpsychologischen und (oder) schulärztli­
chen Untersuchung zu unterziehen. 

Entwurf 

(Artikel 11) 

Aufnahme in die erste Stufe einer Mittelschule, einer mittleren oder einer höheren Schule 

§ 28. (1) Der erfolgreiche Abschluß der vierten 
Stufe der Volksschule als Voraussetzung für die 
Aufnahme in die erste Stufe einer Mittelschule oder 
einer allgemeinbildenden höheren Schule ist gege­
ben, wenn das Zeugnis über die vierte Stufe der 
Volksschule in allen Pflichtgegenständen eine Beur­
teilung aufweist und in keinem Pflichtgegenstand 
die Note "Nicht genügend" enthält. 

§ 28. (1) ..... 
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Geltende Fassung 

(2) Für die Aufnahme in die erste Stufe des 
Ersten ,Klassenzuges der Hauptschule ist darüber 
hinaus Voraussetzung, daß das Jahreszeugnis der 
vierten oder fünften Stufe der Volksschule in den 
Pflichtgegenständen Deutsch, Lesen sowie Mathe­
matik keine schlechtere Note als "Gut"enthält 
oder daß die Schulkonferenz der Volksschule trotz 
der Note "Bl;:friedigend" in diesen Pflichtgegen­
ständen feststellt, daß der Schüler auf Grund seiner 
sonstigen Leistungen mit großer Wahrscheinlich­
keit den Anforderungen des Ersten Klassenzuges 
der Hauptschule genügen wird (Eignung für den 
Ersten Klassenzug). Andernfalls ist der Schüler Zur 
Aufnahme in die erste Stufe der Hauptschule im 
Zweiten Klassenzug berechtigt. 

(3) Von der Nichteignung zum Besuch des 
Ersten Klassenzuges der Hauptschule im Sinne des 
Abs.2 ist der Schüler nachweislich sechs Wochen 
vor dem Ende des Unterrichtsjahres schriftlich in 
Kenntnis zu setzen. Der Schüler ist berechtigt, sich 
in diesem Fall binnen zwei Wochen entweder beim 
Schulleiter der nach. dem Sprengel zuständigen 
Hauptschule oder beim Schulleiter einer allgemein­
bildenden höheren Schule zur Ablegung einer Auf­
nahmsprüfung anzumelden. Die erfolgreiche Able­
gung der Aufnahmsprüfung ersetzt die Eignung für 
den Ersten Klassenzug. 

Entwurf 

(Artikel I) 

Entwurf 

(Artikel II) 

Ferner ist der erfolgreiche Abschluß der achten 
Schulstufe bzw. die erfolgreiche Erfüllung der 
ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht im 
Sinne des ersten Satzes gegeben, wenn der Schüler. 
nach. erfolgreichem Abschluß der siebenten Schul­
stufe den Polytechnischen Lehrgang erfolgreich 
abgeschlossen hat. 
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Geltende Fassung 

(4) Der erfolgreiche Abschluß der achten Schulstufe bzw. die erfolgreiche 
Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht als Voraussetzung 
für die Aufnahme in die erste Stufe einer mittleren oder höheren Schule ist gege­
ben, wenn das Zeugnis über die achte Stufe der Volksschule, die vierte Stufe der 
Hauptschule oder der allgemeinbildenden höheren Schule in keinem Pflichtge­
genstand die Note "Nicht genügend" enthält; dabei haben in der Ausbauvolks­
schule, der Hauptschule und der allgemeinbildenden höheren Schule die Pflicht­
gegenstände Latein, Lebende Fremdsprache, Geometrisches Zeichnen und Kurz­
schrift außer Betracht zu bleiben. 

(5) Zeugnisse von Sonderschulen, in denen der Lehrplan der Volksschule oder 
der Hauptschule angewendet wird, sind im Sinne der vorstehenden Absätze wie 
Volks- bzw. Hauptschulzeugnisse zu werten. 

(6) Einem Zeugnis im Sinne der vorstehenden Absätze ist die erfolgreiche 
. Ablegung einer Prüfung über den zureichenden Erfolg der Teilnahme an einem 

gleichwertigen Unterri~ht im Sinne des Schulpflichtgesetzes gleichzuhalten. 

Entwurf 

(Artikel I) 

(2) Der erfolgreiche Abschluß der achten Schulstufe bzw. die erfolgreiche 
Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht als Voraussetzung 
für die Aufnahme in die erste Stufe einer mittleren oder höheren Schule ist gege­
ben, wenn das Zeugnis über die achte Stufe der Volksschule, die vierte Stufe der 
Mittelschule oder der allgemeinbildenden höheren Schule in allen Pflichtgegenc 
ständen eine Beurteilung aufweist und in keinem Pfljchtgegenstand die Note 
"Nicht genügend" enthält; dabei haben in der Mittelschule und der allgemeinbil­
denden höheren Schule die Pflichtgegenstände Latein, zweite lebende Fremd­
sprache und Geometrisches Zeichnen außer Betracht zu bleiben. Ferner ist der 
erfolgreiche Abschluß der achten Schulstufe bzw. die erfolgreiche Erfüllung der 
ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht im Sinne des ersten Satzes gege­
ben, wenn der Schüler nach erfolgreichem Abschluß der siebenten Schulstufe 
den Polytechnischen Lehrgang erfolgreich abgeschlossen hat. 

(3) Zeugnisse von Sonderschulen, in denen der Lehrplan, der Volksschule, der 
Mittelschule oder des Polytechnischen Lehrganges angewendet wird,sind im 
Sinne der vorstehenden Absätze wie Zeugnisse der Volks- bzw. Mittelschule 
bzw. des Polytechnischen Lehrganges zu werten. 

(4) Einem Zeugnis im Sinne der vorstehenden Absätze ist die erfolgreiche 
Ablegung einer Prüfung über den zureichenden Erfolg der Teilnahme an einem 
gleichwq:tigen Unterricht im Sinne des Schulpflichtgesetzes gleichzuhalten. 
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Übertritt in eine andere Schulart oder eine andere Form oder Fachrichtung einer Schulart 

§'29. (1) Für den Übertritt in eine höhere, gleiche oder niedrigere Schulstufe 
einer anderen Schulart oder eine andere Form oder Fachrichtung einer Schulart 
gelten, soweit es sich nicht Um den Polytechnischen Lehrgang oder um die erste 
Stufe einer Hauptschule, einer mittleren oder einer höheren Schule oder um den 
Übertritt von Hauptschülern des Ersten Klassenzuges in allgemeinbildende 
höhere Schulen im Sinne des § 30 handelt, die Bestimmungen der folgenden 
Absätze. 

(2) Für den Übertritt von einer Schulstttfe 
a) in eine höhere Schulstufe einer Schulart mit geringerer, gleicher oder grö­

ßerer Bildungshöhe und 

§ 29. (1) Für den Übertritt in eine höhere, gleiche oder niedrigere Schulstufe 
einer anderen Schulart oder eine andere Form oder Fachrichtung einer Schulart 
gelten, soweit es sich nicht um den Polytechnischen Lehrgang oder um die erste 
Stufe einer Mittelschule, einer mittleren oder einer höheren Schule oder um den 
Übertritt von Mittelschülern in allgemeinbildende höhere Schulen im Sinne des 
§ 30 handelt, die Bestimmungen der folgenden Absätze. 

(2) Für den Übertritt von einer Schulstufe 
a) in eine höhere Schulstufe einer Schulart mit geringerer, gleicher oder grö-

ßerer Bildungshöhe und t::l 
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Geltende Fassung 

b) in die gleiche Schulstufe einer Schulart mit größerer Bildungshöhe 
ist Voraussetzung, daß das Jahreszeugnis der zuletzt besuchten Schulstufe in 
keinem· Pflichtgegensiand,aer in den vorhe-rgehendenSchulstufen der ange­
strebten Schulart lehrplanmäßig vorgesehen ist, ein "Nicht genügend" enthält 
oder der Schüler eine Prüfung im Sinne des § 23 Abs. 2 oder 3 erfolgreich abge­
legt hat. 

(3) Für den Übertritt von einer Schulstufe in die gleiche Schulstufe einer 
Schulart mit gleicher oder geringerer Bildungshöhe ist Voraussetzung, daß der 
Schüler mit einem gleichartigen Jahreszeugnis der angestrebten Schulart berech­
tigt wäre, die betreffende Schulstufe zu wiederholen. Ein Schüler einer allge­
meinbildenden höheren Schule, der die Schulstufe in einer Hauptschule wieder­
holt, ist hinsichtlich der Aufnahme in den Ersten oder Zweiten Klassenzug so zu 
behandeln, wie wenn er bisher den Ersten Klassenzug der Hauptschule besucht 
hätte. 

Übertritt von Hauptschülern des Ersten Klassenzuges in allgemeinbildende 
höhere Schulen 

§ 30. (1) Ein guter Gesamterfolg im Ersteh Klassenzug der Hauptschule als 
Voraussetzung für den Übertritt in die nächsthöhere Stufe einer allgemeinbil­
denden höheren Schule ist gegeben, wenn das Jahreszeugnis der Hauptschule in 
den Unterrichtsgegenständen Deutsch, Mathematik und Lebende Fremdsprache 
mindestens die Note "Gut", in den übrigen Pflichtgegenständen keine schlech­
tere Note als "Befriedigen'd" enthält oder wenn das Jahreszeugnis der Haupt­
schule die Feststellung enthält, daß die Schulstufe " mit ausgezeichnetem Erfolg"· 
abgeschlossen wurde (§ 22 Abs. 2 lit. g). 

(2) Schüler des Ersten Klassenzuges der Hauptschule ohne guten Gesamter­
folg haben aus jenen Pflichtgegenständen, in denen das Jahreszeugnis nicht die 

Entwurf 

(Artikel I) 

b) in die gleiche Schulstufe einer Schulart mit größerer Bildungshöhe ist Vor­
aussetzung, daß das Jahreszeugnis der zuletzt besuchten Schulstufe in kei­
nem Pflichtgegenstand, der in den vorhergehenden Schulstufen der ange­
strebten Schulart lehrplanmäßig vorgesehen ist, ein "Nicht gel1ügend" ent­
hält oder der Schüler eine Prüfung im Sinne des § 23 Abs. 2 oder 3 erfolg­
reich abgelegt hat; dies gilt nicht für den Übertritt in eine allgemeine Son­
derschule. Ein "Nicht genügend" in einer anderen als der niedrigsten Lei­
stungsgruppe steht dem Übertritt nicht entgegen. Ein Schüler einer allge­
meinbildenden höheren Schule, der in eine Mittelschule übertritt, ist hin­
sichtlich der Einstufung in die ,Leistungs gruppe so zu behandeln, wie wenn 
er ~isher in der jeweils höchsten Leistungsgruppe eingestuft gewesen wäre. 

(3) Für den Übertritt von einer Schulstufe in die gleiche Schulstufe einer 
Schulart mit gleicher oder geringerer Bildungshöhe ist Voraussetzung, daß der 
Schüler mit einem gleichartigen Jahreszeugnis der angestrebten Schulart berech­
tigt wäre, die betreffende Schulstufe zu wiederholen. 

Übertritt von Schülern der Mittelschule in allgemeinbildende höhere Schulen 

§ 30. Für den Übertritt von Schülern der Mittelschule findet § 40 Abs. 2 des 
Schulorganisationsgesetzes "Anwendung, wobei für die allenfalls abzulegende 
Aufnahmsprüfung § 29 Abs. 5 und 6 gilt. 
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Geltende Fassung 

für einen guten Gesamterfolg erforderlichen Noten enthält, eine Aufnahmsprü­
fung abzulegen. 

(3) Eine Aufnahmsprüfung ist jedenfalls aus einer Fremdsprache abzulegen, 
die der Schüler nicht besucht hat. -

(4) Für die Ablegung einer Aufnahmsprüfunggemäß Abs. 2 und 3 findet § 29 
Abs. 5 und 6 Anwendung. 

Entwurf 

(Artikel I) 

Verbesserung vorangegangener Leistungsbeurteilungen durch den Besuch des 
.. Polytechnischen Lehrganges 

§ 31 a. Dur~h den Besuch des Polytechnischen Lehrganges kann die Lei­
stungsbeurteilung in einzelnen Pflichtgegenständen auf der achten Schulstufe 
verbessert werden, wenn das Bildungsziel und der Lehrstoff der betreffenden 
Pflichtgegenstände im Polytechnischen, Lehrgang zumindest jenen der besuchten 
ach~en Schulstufe entsprechen. In welchen Pflichtgegenständen dies zutrifft, hat 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst unter Berücksichtigung der Lehr­
pläne durch Verordnung festzustellen. 

Einstufung in die Leistungsgruppen 

§ 31 b. (1) Sofern der Unterricht in Pflichtgegenständen in'leistungsgruppen 
zu erfolgen hat, ist der Schüler nach einem Beobachtungszeitraum in eine der 
Leistungsgruppen einzustufen. Der Beobachtungszeitraum dient der Feststellung 
der individuellen Leistungs- und Lernfähigkeit des Schülers im Hinblick auf die 
Anforderungen der einzelnen Leistungsgruppen auf der Grundlage der ständi­
gen Beobachtung der Mitarbeit des Schülers im Unterricht, im Falle des Besu­
ches eines vergleichbaren Unterrichtsgegenstandes in einer unmittelbar vorher­
gehenden Schulstufe auch unter Berücksichtigung der Beurteilung in diesem 

. Unterrichtsgegenstand, sowie allenfalls unter Verwendung von mündlichen und 
schriftlichen Leistungsfeststellungen. 

(2) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat durch Verordnung unter 
Bedachtnahme auf die Bildungs- und Lehraufgaben der leistungsdifferenzierten 
Pflichtgegenstände den Beobachtungszeitraum festzusetzen, der ab Beginn des 
Unterrichtsjahres mindestens zwei Wochen - an lehrgangs- und saisonmäßigen 
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Geltende Fassung· Entwurf 

(Artikel I) 

Berufsschulen mindestens eine Woche - zu umfassen und spätestens zwölf 
- Wochen ,- an lehrgangs- und saisonmäßigen Berufsschulen spätestens drei 

Wochen - vor Ende des Unterrichtsjahres zu enden hat. 

(3) Die Einstufung hat eine Konferenz der Lehrer vorzunehmen, die in den 
Leistungsgruppen des betreffenden Pflichtgegenstandes unterrichten werden. 
Der Lehrer, der den Schüler während des Beobachtungszeitraumes unterrichtet 
hat, hat. einen begründeten Antrag zu stellen. Maßstab für die Einstufung sind 
die in der jeweiligen Leistungsgruppe auf Grund des Lehrplans an den Schüler 
hinsichtlich seiner Leistungs- und Lernfähigkeit gestellten Anforderungen; der 
Schüler ist in jene Leistungsgruppe einzustufen, die ihm demnach flm ehesten 
entspricht. Sofern nur ein Lehrer in ·den Leistungsgruppen des betreffenden 
Pflichtgegenstandes unterrichten wird, hat dieser die Einstufung vorzunehmen. 

(4) Die Einstufung in die Leistungsgruppe ist dem Schüler innerhalb von drei 
Tagen, an ganzjährigen Berufsschulen innerhalb von acht Tagen, schriftlich 
bekanntzl!geben. Der Schüler ist berechtigt, sich beim Schulleiter für die Able­
gung der Aufnahmsprüfung in eine höhere Leistungsgruppe innerhalb von fünf 
Tagen, an ganzjährigen Berufsschulen innerhalb von acht Tagen, anzumelden. 
Diese Aufnahmsprüfung ist vor einer Prüfungskommission abzulegen, der als 
Prüfer ein vom Schulleiter zu bestimmender den Pflichtgegenstand unterrichten­
der Lehrer und als Beisitzer der Lehrer, der den Schüler im Beobachtungszeit­
raum unterrichtet hat, angehören. Die Beurteilung ist von bei den Lehrern 
gemeinsam vorzunehmen; kommt ein Einvernehmen nicht zustande, so hat der 
Schulleiter zu entscheiden. Bis zum Vorliegen des Prüfungsergebnisses hat der 
Schüler jene Leistungsgruppe zu besuchen, die er mit der Ablegung der Auf­
nahmsprüfung anstrebt. Die erfolgreiche Ablegung der Aufnahmsprüfung ersetzt 
die Einstufung in die angestrebte Leistungsgruppe; besteht der Schüler die Auf­
nahmsprüfung nicht, hat er die Leistungsgruppe zu besuchen, in die er ursprüng­
lich eingestuft wurde (Abs. 3). 

Umstufung in höhere und niedrigere Leistungsgruppen 

§ 31 c. (1) Für Schularten mit Leistungsgruppen hat der Bundesminister für 
Unterricht und Kunst durch Verordnung nach den Aufgaben der betreffenden 
Schulart und den Bildungs- und Lehraufgaben der leistungsdifferenzierten 
Pflichtgegenstände mindestens einen und höchstens vier Termine für die Umstu-
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Geltende Fassung Entw.urf 

(Artikel I) 

fung der Schüler in die nächsthöhere bzw. nächstniedrigere Leist\.~ngsgruppe 
festzusetzen. Ein weiterer Umstufungstermin besteht am Ende eines Unterrichts- 0 

jahres für die nächste Schulstufe, sofern der betreffende Pflichtgegenstand in 
dieser geführt wird. In Schulstufen an Berufsschulen, die einem halben Lehrjahr 
entsprechen,'besteht kein Umstufungstermin. 

(2) Ein Schüler ist in die nächsthöhere Leistungsgruppe eines leistungsdiffe­
renzierten Pflichtgegenstandes umzustufen, wenn auf Grund der bisherigen Lei­
stungen zu erwarten ist, daß er den erhöhten Anforderungen in der nächsthöhe­
ren Leistungsgruppe voraussichtlich entsprechen wird. 

(3) Wäre ein Schüler während des Unterrichtsjahres zum Umstufungstermin 
in' einem leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstand mit "Nicht genügend" zu 
beurteilen, ist er in die nächstniedrigere Leistungsgruppe des betreffenden 
Pflichtgegenstandes umzustufen. Ferner ist der Schüler in die nächstniedrigere 
Leistungsgruppe umzustufen, wenn die Leistungsbeurteilung für die Schulstufe 
in dem leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstand mit "Nicht genügend" erfolgt. 

(4) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst kann die näheren Voraus­
setzungen für die Umstufungen gemäß Abs. 2 unter Bedachtnahme auf die Auf­
gaben der einzelnen Leistungsgruppen durch Verordnung festlegen. Ferner kann 
in dieser Verordnung bestimmt werden, unter welchen Voraussetzungen ein 
Schüler zwischen Leistungsgruppen wählen darf. ' 

(5) Der Schüler kann spätestens vier Wochen vor Ende des Unterrichtsjahres 
eine Umstufung in die nächsthöhere Leistungsgruppe für die nächste Schulstufe 
beantragen. . 

(6) Über die 'Umstufung während des Unterrichtsjahres gemäß Abs. 2 und 3 
entscheidet der Schulleiter auf Antrag des unterrichtenden Lehrers. 

(7) Über die Umstufung für die nächste Schulstufe gemäß Abs. 2 und 5. ent­
scheidet die Klassenkonferenz gemäß § 20 Abs. 6 und zwar in den Fällen des 
Abs. 2 auf Antrag des unterrichtenden Lehrers oder des Schülers (Abs. 5). Die 
Entscheidungen der Klassenkonferenz· über die Umstufung in eine niedrigere 
Leistungsgruppe und die Ablehnung eines Antrages gemäß Abs. 5 sind spätestens 
am folgenden Tag unter Angabe der Gründe und Beifügung einer Rechtsmittel­
belehrung dem Schüler bekanntzugeben. 
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G~ltende Fassung Entwurf 

(Artikel I) 

Teilnahme am Unterricht in einer anderen Schulstufe an Sonderschulen 

§ 31 d. Sofern ein Schüler einer alIgemeinen· Sonderschule auf der betreffen­
den Schulstufe in den Unterrichtsgegenständen Deutsch und (oder) Mathematik 
nicht entsprechend gefördert werden kann, ist ihm die Teilnahme am Unterricht 
der nächstniedrigeren oder nächsthöheren Schulstufe zu ermöglichen. Die Erzie­
hungsberechtigten können den Schüler zur Teilnahme am Unterricht in Deutsch 
und (oder) Mathematik der nächstniedrigeren oder nächsthöheren Schulstufe 
anmelden, wenn die Schulkonferenz auf Antrag der Erziehungsberechtigten 
oder von Amts wegen feststellt, daß hiedurch eine bessere Förderungsmöglich­
keit gegeben ist. Die Teilnahme am Unterricht in der nächstniedrigeren Schul­
stufe ist nur zu ermöglichen, wenn im betreffenden Unterrichtsgegenstand eine 
Beurteilung für die Schulstufe mit "Nicht genügend" zu erwarten ist. 

Höchstdauer des Schulbesuches 

§32 •..... 

(4) Für die ersten beiden Stufen der Unterstufe einer aIlgemeinbildenden 
höheren Schule oder des Ersten Klassenzuges der Hauptschule darf ein Schüler 
nicht länger als drei Schuljahre benötigen. An berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen darf ein Schüler für die erste Stufe nicht länger als zwei Schul­
jahre benötigen. 

(7) Bei der Anwendung der Bestimmungen des Abs. 6 auf allgemeinbildende 
höhere Schulen sind in der Volksschul oberstufe oder der Hauptschule oder einer 
anderen Form der allgemeinbildenden höheren Schule zurückgelegte Schulstu­
fen einzurechnen; wenn der Schüler trotz Eignung für den Ersten Klassenzug 
der Hauptschule wegen Unzumutbarkeit des Schulweges die Volksschulober­
stufe besucht hat' und von dieser in eine niedrigere Stufe der aIlgemeinbildenden 
höheren Schule übertritt, sind bis zu zwei Schuljahre nicht zu berücksichtigen; 

§ 32 •..... 

(4) An der Mittelstufe einer allgemeinbildenden höheren Schule sowie an den 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen darf ein Schüler für die erste 
Stufe nicht länger als ~wei Schuljahre benötigen. 

(7) Bei der Anwendung der Bestimmu~gen des Abs. 6 auf allgemeinbildende 
höhere Schulen sind in der Mittelstufe der Volksschule oder der Mittelschule. 
oder einer anderen Form der allgemeinbildenden höheren Schule zurückgelegte 
Schulstufen einzurechnen; wenn der Schüler wegen Unzumutbarkeit des Schul­
weges die Mittelstufe in der Volksschule besucht hat und von dieser in eine nied­
rigere Stufe der allgemeinbildenden höheren Schule übertritt, ist ein Schuljahr 
nicht zu berücksichtigen. . 
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Geltende Fassung Entwurf 

(Artikel I) 

Beendigung des Schulbesuches 

§33 ..... . 

(4) Wenn ein Schüler den Besuch des Ersten Klassenzuges der Hauptschule 
oder einer allgemeinbildenden höheren Schule gemäß Abs. 2 lit. d beendet, darf 
er in eine allgemeinbildende höhere Schule nicht aufgenommen werden, ausge­
nommen in ein Aufbaugymnasium oder -realgymnasium oder in ein Gymnasium 
oder Realgymnasium für Berufstätige. . .... 

§ 33 ..... . 

(4) Wenn ein Schüler den Besuch einer allgemeinbildenden höheren Schule 
gemäß Abs. 2 lit. d beendet, darf er in eine allgemeinbildende höhere Schule 
nicht aufgenommen werden, ausgenommen in ein Aufbaugymnasium oder -real­
gymnasium oder in ein Gymnasium oder Realgymnasium für Berufstätige. . .... 

Prüfungstermine und Zulassung zur Prüfung 

§36 ..... . 

(3) Im Haupttermin haben die Klausurprüfung und die mündliche Prüfung 
innerhalb der letzten zehn Wochen des Unterrichtsjahres -stattzufinden. Im 
ersten Nebentermin haben die Klausurprüfung und die mündliche Prüfung 
innerhalb von sechs Wochen ab dem Beginn des nächsten Schuljahres, im zwei­
ten Nebentermin innerhalb von sechs Wochen ab dem ersten Montag im Feber 
stattzufinden. Zwischen dem Ende der Klausurprüfung und dem Anfang der 
münd.lichen Prüfung haben nach Maßgabe der Prüfungsvorschriften (§ 37 
Abs. 1) mindestens zwei Wochen zu liegen. 

§ 36 ..... . 

(3) Im Haupttermin haben die Klausurprüfung und die mündliche Prüfung 
innerhalb der letzten zehn Wochen des Unterrichtsjahres stattzufinden. Im 
ersten Nebenterminhaben die Klausurprüfung und die mündliche Prüfung 
innerhalb von sechs Wochen ab dem Beginn des nächsten Schuljahres, im zwei­
ten Nebentermin innerhalb von sechs Wochen ab dem ersten Montag im Feber 
stattzufinden. Für viersemestrige Kollegs, an denen wegen der Dauer der Ferial­
praxis die Hauptfeiien verlängert werden, und für dreisemestrige Kollegs kann 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst durch Verordnung festlegen, daß­
die Klausurprüfung und die mündliche Prüfung im Haupttermin innerhalb der 
ersten zehn Wochen des nächsten Semesters, und in den beiden Nebenterminen 
jeweils innerhalb der ersten sechs Wochen des zweit- bzw. drittfolgenden Seme­
sters stattzufinden haben, sofern dies aus lehrplanmäßigen Gründen erforderlich 
ist. Zwischen dem Ende der Klausurprüfung und dem 1nfang der mündlichen 
Prüfung haben nach Maßgabe der Prüfungsvorschriften (§ 37 Abs. 1) mindestens 
zwei Wochen zu liegen. 

ExternistenprUfungen 

§ 42 ..... . 

(14) Personen, die die allgemeine Schulpflicht in einer Sondererziehungs­
schule beendet haben, ist auf ihr Ansuchen ein Externistenzeugnis über eine ent­
sprechende Stufe einer Volks- oder Hauptschule auszustellen. 

§ 42 ..... . 

-o .... 
o 
p... 
~ ... 
C;l 
!!. 
;;;-
~ 
::I 

.... .... 

1030 der B
eilagen X

V
. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
33 von 36

w
w

w
.parlam

ent.gv.at
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(15) Die Bestimmungen über die Ablegung von Externistenprüfungen gelten 
auch für die auf Grund des § 11 Abs. 4, des § 13 Abs. 3 und des § 23 Abs. 2 des 
Schulpflichtgesetzes abzulegenden Prüfungen zum Nachweis des zureichenden 
Erfolges des Besuches von Privatschulen ohne Öffentlichkeitsrecht oderhäusli­
chen Unterrichtes sowie des Besuches von im Ausland gelegenen Schulen. 

(16) Die näheren Vorschriften über die Externistenprüfungen hat der Bundes­
minister für Unterricht und Kunst auf Grund der Bestimmungen der vorstehen­
den Absätze durch Verordnung zu erlassen. 

Entwurf 

(Artikel I) 

(14) Die Bestimmungen über die Ablegung von Externistenprtifung~n gelten 
auch für die auf Grund des §11 Abs, 4, des § 13 Abs. 3 und des § 23 Abs. 2 des 
Schulpflichtgesetzes abzulegenden Prüfungeri zum Nachweis des zureichenden 
Erfolges des Besuches von Privatschulen ohne Öffentlichkeitsrecht oder häusli­
chen Unterrichtes sowie des Besuches von im Ausland gelegenen Schulen. 

(15) Die näheren Vorschriften über die Externistenprüfungen hat der Bundes­
minister für Unterricht und Kunst auf Grund der Bestimmungen der vorstehen­
den Absätze durch Verordnung zu erlassen. , 

Fachkoordinator 

§ 54 a. (1) An Schulen mit Leistungsgruppen hat der Schulleiter für die einzel­
nen leistungsdifferenzienen Pflichtgegenstände je einen den betreffenden 
Pflichtgegenstand unterrichtenden Lehrer als Fachkoordinator zu bestellen. 

(2) Den Fachkoordinatoren obliegt die Koordination der Unterrichtstätigkeit 
der den betreffenden Pflichtgegenstand unterrichtenden Lehrer im Hinblick auf 
die Erleichterung der Umstufung in andere Leistungsgruppen und die Durchfüh­
rung des Förderungsunterrichtes in Unterordnung unter den Schulleiter. Die 
ihnen im einzelnen obliegenden Pflichten sind durch Dienstanweisung des Bun­
desministers für Unterricht und Kunst festzulegen. 

(3) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat durch Verordnung fest­
zulegen, ab welcher Zahl von Klassen bzw. Schülergruppen die Bestellung eines 
Fachkoordinators im Hinblick auf den Lehrstoff des betreffenden Pflichtgegen-
standes erforderlich ist. . 

Lehrerkonferenzen 

§ 57 ..... . 

(3)-Aus besonderen Anlässen können zur Erreichung bestimmter Ziele auch 
andere Lehrerkonferenzen, wie z. B. Konferenzen der Lehrer für einen Unter-

§ 57 •..... 

(3) Aus besonderen Anlässen können zur Erreichung bestimmter Ziele auch 
andere Lehrerkonferenzen, wie zB Konferenzen der Lehrer für einen Unter-
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richtsgegenstand, einberufen werden. Den Vorsitz bei derartigen Lehrerkonfe­
renzen hat der jeweils anwesende dienstälteste Lehrer zu führen. 

Entwurf 

(Artikel I) 

richtsgegenstand, einberufen werden. Den Vorsitz bei derartigen Lehrerkonfe­
renzen hat der jew:eils anwesende dienstälteste Lehrer zu führen. In Lehrerkon­
ferenzen gemäß § 31 b Abs. 3 hat der Fachkoordinator den Vorsitz zu führen; ist . 
kein Fachkoordinator bestellt oder ist dieser verhindert, obliegt der Vorsitz dem 
jeweils anwesenden dienstältesten Lehrer. 

Elternvereine 

§ 63 ..... . 

(4) In den Volks-, Haupt- und Sonderschulen ist dem EI~ernverein ferner in 
den im § 64 Abs. 7 lit. a sublit. aa bis hh genannten Angelegenheiten Gelegenheit 
zur Stdlungnahme zu geben. 

§ 63. 

(4) In den Volks-, Mittel- und Sonderschulen ist dem Elternverein ferner in 
den im § 64 Abs. 7 lit. a sublit. aa bis hh genannten Angelegenh~iten Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 

Handlungsfähigkeit des nichteigenberechtigten ScbüleJ;s 

§ 68 ..... . 

t) Ansuchen um Zulassung zur Ablegung einer Externistenprüfung (§ 42 
Abs. 5), Ansuchen um Zulassung zur Wiederholung der im § 42 Abs. 12 
genannten PJ;Üfungen, Ansuchen um Ausstellung eines Externistenzeugnis­
ses gemäß§ 42 Abs. 14, 

§ 68 •..... 

t) Ansuchen um Zulassung zur Ablegung einer Externistenprüfung (§ 42 
Abs. 5), Ansuchen um Zulassung zur Wiederholung der im § 42 Abs. 12 
genannten Prüfungen, 

Verfahren 

po. (1) ..... 

a) Aufnahme in die Schule und Übertritt in eine andere Schulart od~r eine 
andere Form oder Fachrichtung einer Schulart sowie Wechsel des Klassen­
zuges der Hauptschule (§§ 3 bis 5,29,30; 31), 

§ 70. (1) 

a) Aufnahme in die Schule und Übertritt in eine andere Schulart oder eine 
andere Form oder Fachrichtung einer Schulart (§§ 3 bis 5, 29, 30), 
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Geltende Fassung Entwurf 

(Artikel I) 

Berufung 

§7t. 

(2) ..... 

c) d;lß eine Reife-, Befähigungs- oder Abschlußprüfung, eine Zusatzprüfung 
oder eine Externistenprüfung nicht bestanden worden ist (§§ 38, 41, 42), . 

(8) In den Fällen des § 70 Abs. 1 ist gegen die Entscheidung der Schulbehörde 
erster Instanz ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig. In den Fällen des § 71 
Abs.2 und in allen anderen Fällen der Beendigung des Schulbesuches geht der 

)nstanzenzug der Verwaltung bis zur Schulbehörde zweiter Instanz, gegen deren 
Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel zulässig ist. 

/ 

§7t. 

(2) ..... 

c) daß die Aufnahmsprüfung gemäß § 31 b Abs. 4 nicht bestanden worden ist, 

d) daß der Schüler auf der nächsten Schulstufe eine niedrigere Leistungs­
gruppe zu besuchen hat oder daß sein Antrag auf Umstufung in die höhere 
Leistungsgruppe für die nächste Schulstufe abgelehnt wird (§ 31 c Abs. 7), -

. e) daß eine Reife-, Befähigungs- oder Abschlußprüfung, eine Zusatzprüfung 
oder eine Extetnistenprüfung nicht bestanden worden ist (§§ 38, 41, 42), 

(8) In den Fällen des § 70 Abs. 1 und des § 71 Abs. 2 lit. ~ und cl ist gegen die 
Entscheidung der Schulbehörde erster Instanz ein ordentliches Rechtsmittel 
nicht zulässig. In den Fällen des § 71 Abs. 2 lit. a, bund e und in allen Fällen der 
Beendigung des Schulbesuches (§ 33) geht der Instanzenzug der Verwaltung bis 
zur Schulbehörde zweiter Instanz, gegen deren Entscheidung kein ordentliches 
Rechtsmittel zulässig ist. . 

Nostrifikation ausländischer Zeugnisse 

§ 75 ..... . 

(8) Die Abs. 1 bis 7 gelten sinngemäß für ·den Besuch von Privatschulen mit· 
ausländischem Lehrplan, die das Öffentlichkeitsrecht besitzen, und von Schulen, 
die auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen in Österreich bestehen .. Die 
Nostrifikation kann im Einzelfall oder - sofern dies aus Gründen der Verwal­
tungsvereinfachung zweckmäßig ist - durch Verordnung erfolgen. Bei Nostrifi­
kation durch Verordnung kann ein diesbezüglicher Vermerk von der Schule in 
das betreffende Zeugnis aufgenommen werden. 
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